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Botschaft und Beschlussesentwurf vom  22. M ärz
1978 (BB1 I, 1097) über die Volksinitiative «gegen
Suchtm ittelreklam e».
N Zwygarl, Bretscher, Bundi, Cantieni, Corbat, Deneys, 

D irren . Früh, Gassmann, Girard. Hungerbühler, 
Hanziker, Meyer Helen, Mugny. Räz, Salzmann, 
Schaffer, Sigrist, Waldner (19)

S Bächtold, Anderrnatt, Bürgi, Debetaz, Dillier, Ge- 
noud, Herzog, Lieberherr, Ulrich, Wenk, Zumbühl

(11)
1978 22. Juni. Beschluss des Nationalrates nach Entwurf 

des Bundesrates.
1978 20. September. Beschluss des Ständerates: Zu

stimmung.
1078 6. Oktober. Beschluss des Nationalrates: Der Bun- 

desbeschluss wird in der Schlussabstimmung ange
nommen.

1978 6. Oktober. Beschluss des Ständerates: Der Bundes
beschluss wird in der Schlussabstimmung angenom
men.

BunUcsblatt II . 888

77/78.018 n Suchtmittelreklame. Volksinitiative X 77/78.018 n Publicite pour des produits qui cngendrent 
la dependance. Initiative populaire

Message et projct d ’arrete du 22 m ars 1978 
(F F  I, 1105) concernant l’initiative populaire 
«contre la publicite pour des produits qui engen- 
drent la dependance.»
N Zwygarl, Bretscher, Bundi, Cantieni, Corbat, Deneys, 

Dirren, Früh, Gassmann, Girard, Hungerbühler, 
Hunziker, Meyer Helen, Mugny, jRiiz, Salzmann, 
Schaffer, Sigrist, Waldner (19)

E Bächtold, Andermatt, Bürgi, Debetaz, Dillier, Ge- 
noud, Herzog, Lieberherr, Ulrich, Wenk, Zumbühl

( 11)
1978 22 juin. Decision ilu Conseil national conforme au 

projet du Conseil federal.
1978 20 septembre. Decision du Conseil des Etats: Acihe- 

sion.
1978 6 octobrc. Decision du Conseil national: L'arrete cst 

adopte au vote final.
1978 6 octobre. Decision du Conseil des Etats: L'arrtti; 

est adopte au vote final.
Feuiilc föderale II, 903
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78.018
Suchtmittelreklame. Volksinitiative 
Publicity pour des produits qui engendrent 
la döpendance. Initiative populaire

Botschaft und Beschlussentwurf vom 22 März 1978 (BB II, 1097) 
Message et projet d 'arrfito du 22 mars 1978 (FF I, 1105)

Antrag der Kommission 
Eintreten

Antrag Deneys 
Art. 2
Volk und Ständen wird die Annahme der Volksinitiative 
empfohlen.

Subsidiärantrag Ammann-St. Gallen
(subsidiär zum Antrag Deneys auf Zustimmung zur Volks
initiative)

Art. 1a
Gleichzeitig wird Volk und Ständen der Gegenvorschlag 
der Bundesversammlung zur Abstimmung unterbreitet.
Er lautet:
In die Bundesverfassung wird ein neuer Artikel 32quin- 
quies mit folgendem Wortlaut aufgenommen:
«Reklame für Raucherwaren und alkoholische Getränke ist 
grundsätzlich untersagt. Die Bundesgesetzgebung kann 
Ausnahmen gestatten, vor allem für Reklame in Fachzeit
schriften und innerhalb von Verkaufsstellen.»

Art. 2
Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, die 
Volksinitiative zu verwerfen und den Gegenvorschlag an
zunehmen.

Proposition de la commission 
Entrer en matiöre

Proposition Deneys 
Art. 2
Le peuple et les cantons sont invitös ä accepter l'in itiative 
populaire.

Froposition subsidiaire Ammann-St-Gall
(subsidiaire ä la proposition Deneys recommandant
d'adopter l’ initiative)

Art. 1a
Le contre-projet de l’Assemblee föderale est egalement 
soumis ä la votation. II demande l ’insertion dans la Consti
tution d ’un nouvel article 32quinquies ayant la teneursui- 
vante:
«La publicite en faveur des produits pour fumeurs et des 
boissons alcooliques est interdite. La lögislation föderale 
peut admettre des dörogations, en particulier pour la pu- 
blicitö dans la presse professionnelle et ä l'in terieur des 
points de vente.»

Art. 2
Le peuple et les cantons sont invitös ä rejeter l’initiative 
populaire et ä accepter le contre-projet de i'Assemblee 
födörale.

Zwygart, Berichterstatter: Die am 10. April 1976 von der 
Schweizer Guttempler-Jugend mit 77 515 gültigen Unter
schriften eingereichte Initiative verlangt, dass jede Rekla
me für Raucherwaren und alle alkoholischen Getränke un
tersagt wird.
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21. Juni 1978 925 Suchtmittelreklame. Volksinitiative

Den Initianten geht es vor allem um die Förderung der 
Volksgesundheit, hat man doch errechnet, dass die volks
w irtschaftlichen Schäden durch den Missbrauch von A lko
hol und Nikotin jährlich in die Milliarden gehen. Deshalb 
ist das Hauptziel der Initianten, vor allem die Heranwach
senden und jungen Erwachsenen vor den Gefahren des 
gewohnheitsmässigen Rauchens und Alkoholtrinkens zu 
bewahren. Von 1964 bis 1976 sind im Nationalrat nicht we
niger als 14 Vorstösse in derselben Frage erfolgt. Davon 
sind 7 Postulate vom Bundesrat entgegengenommen wor
den, jedoch bisher ohne sichtbare Wirkung geblieben. 
Weil diese Eingaben in der vorliegenden Botschaft nicht 
erwähnt sind, zähle ich sie in chronologischer Reihenfolge 
auf:

1. Postulat W eiter vom 30. September 1964 betreffend die 
unverantwortliche und ve rfin g liche  Zigarettenreklame.
2. Postulat Schaffer vom 29. November 190« verlangt ver
mehrte Bekämpfung des Alkoholismus. '
3. Petition Cartensen vom 11. September 1967 bittet, die 
Reklame für Raucherwaren und Alkohol zu vertie fen.
4. Postulat Schalcher vom 3. September 1969 bittet den 
Bundesrat, die Suchtm ittelreklame wirkungsvoll einzu
schränken.
5. Kleine Anfrage Gerosa vom 11. März 1970. Gerosa 
möchte wissen, ob Wettbewerbe, welche Jugendliche zum 
Alkoholgenuss animieren, nicht zu verbieten seien.
6. Postulat Oehen vom 14. März 1972 möchte jeg liche Re
klame für Zigaretten ausserhalb der Verkaufsstellen ver
bieten.
7. Kleine Anfrage Sahlfeld vom 15. März 1972 bittet um 
Auskunft über die Suchtm ittelwerbung bei den SBB und 
über den Stand bei der Vorbereitung des Alkoholgesetzes.
8. Petition des Verbandes schweizerischer Medizinstuden
ten vom 11. April 1972. Diese möchte die Tabakwerbung 
wirksam einschränken.
9. Petition des Bundes schweizerischer abstinenter Frauen 
vom 13. Mai 1972 Sie wendet sich gegen die überhand
nehmende Reklame für A lkohol und Zigaretten.
10. Petition des schweizerischen Vereins abstinenter Leh
rer und Lehrerinnen vom 6. Juli 1972. Sie geisselt die über
bordende Reklame fü r alkoholische Getränke und Zigaret
ten.
11. Postulat Reich vom 1. Oktober 1974. Es möchte jeg li
che Reklame für A lkoholika und Tabakwaren untersagen.
12. Postulat Renschler vom 4. Oktober 1974 fordert die Be
schränkung der A lkohol- und Tabakreklame.
13. Einfache Anfrage Bräm vom 30. September 1975 regt 
die Einschränkung der Reklame für Tabakerzeugnisse an.
14. Postulat Ziegler-Genf vom 19. März 1976 regt das 
Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden und das Verbot der 
Tabakwerbung an.
Diese vielen Eingaben der letzten Jahre zeigen, dass vor 
allem vom Bund, aber auch von den Kantonen und Ge
meinden wirksame Massnahmen erwartet werden, die die 
gesundheitsschädigenden Auswirkungen von Alkohol- und 
Tabakmissbrauch nach M öglichkeit einschränken helfen. 
In den letzten 30 Jahren haben sich die Todesfälle an Lun
genkrebs verdreifacht, seit 1931 sogar verachtfacht. Kaum 
besser steht es um die Schäden beim Alkoholmissbrauch, 
wobei man die beunruhigende Feststellung machen muss, 
dass in letzter Zeit der Frauen- und Jugendalkoholismus 
stark zugenommen hat. Fachleute haben errechnet, dass 
jährlich 28 000 Lebensjahre durch übermässigen A lkohol
genuss in der Schweiz verlorengehen.
Die Einschränkung der Suchtm ittelreklame ist nur ein M it
tel zur Verringerung des Konsums. Die Erziehung, die Auf
klärung, vor allem die guten Beispiele der Erzieher sind 
wirksame Mittel gegen jeglichen Missbrauch. Hiezu wirken 
aber die heutigen Werbemethoden kontraproduktiv. Des
halb haben sich die verschiedenen Verbände mit Petitio
nen beim Nationalrat gemeldet. 1976 wurden in der

118 - N

Schweiz die Aufwendungen für Tabakreklamen mit 80 M il
lionen Franken und für Alkoholika m it 40 M illionen Fran
ken eingesetzt. Wenn sich diese Ausgaben nicht bezahlt 
machen würden, würde der Handel sicher nicht so grosse 
Reklamesummen einsetzen. Anerkennen wollen wir, dass 
aufgrund des geltenden Rechts die Suchtm ittelreklame in 
Kinderbüchern, bei den PTT, auch in einigen Gemeinden 
auf öffentlichem Grund und entlang den Autobahnen, dazu 
in Radio und Fernsehen jegliche Reklame für Alkoholika 
und Raucherwaren heute schon verboten ist.
In ändern Staaten ist man diesbezüglich aber noch um 
einiges fortschrittlicher als in der Schweiz. Suchtm ittelre
klame ist verboten oder doch stark eingeschränkt in Nor
wegen, Schweden, Finnland, Island, Ungarn, Italien, Frank
reich, der Bundesrepublik, in Spanien, Irland, Grossbritan
nien, den Niederlanden und in den USA.
Der Europarat empfiehlt ein diesbezügliches Verbot bzw. 
eine Einschränkung.
Die W eltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt eben
falls eine Beschränkung der Suchtm ittelreklame. Der 
Schweizer Vertreter hat dort auch zugestimmt.
1975 stellte eine repräsentative Umfrage der SGJ-Gruppe 
«Alternative» in Basel und Umgebung fest, dass 73 Prozent 
der Befragten ein Verbot der heutigen Suchtm ittelreklame 
wünschen. Sicher unterstützt die Mehrzahl des Schweizer
volkes alle solchen Massnahmen zum Schutz der Jugend. 
Freilich ist ein Verbot der Suchtm ittelreklame als isolierte 
Massnahme zu betrachten. Es möchte die ändern -  beste
henden und geplanten -  Bemühungen des Bundes, der 
Kantone, der Gemeinden und Privater, die Suchterkran
kungen auf ein Minimum zu beschränken, hilfreich unter
stützen.
Die in letzter Zeit gemachten Erfahrungen haben aber 
deutlich gezeigt, dass unser Volk nicht noch mehr Staat 
w ill; aber es ist Aufgabe der Oeffentlichkeit, zu inform ie
ren, aufzuklären, um Missbräuche möglichst zu verhindern. 
Mit Verboten allein ist das fre ilich ’ nicht zu erreichen, weil 
sie ja immer umgangen werden können. Drogeninserate 
zum Beispiel dürfen keine gemacht werden, und doch 
nimmt der Drogenkonsum ständig zu. Dagegen kann posi
tiv aufklärende Erziehungsarbeit einflussreiche Wirkung 
tun. Anderseits müssen Erzieher und Fürsorger wiederum 
fesfstellen, dass ihre Aufklärungsarbeit, die sie zu Hause 
und im Unterrichtszimmer tun, dann auf den öffentlichen 
Plätzen durch die Reklamen arg beeinträchtigt wird.
Der Bundesrat seinerseits ist der Meinung, dass eine w irk
lich realisierbare Massnahme auf Verfassungsebene, wie 
es die Initianten wünschen, kaum zu verw irklichen ist. Da
gegen möchte er auf Gesetzes- und Verordnungsebene 
den Wünschen der Jung-Guttempler m öglichst weit entge- 
genkommen. Er verzichtet deshalb auf einen Gegenvor
schlag zur Initiative. Als erste Massnahme sieht er die 
Ergänzung von Artikel 420 der Lebensmittelverordnung 
vor, welche eine W arnaufschrift auf den Packungen der 
Zigaretten und eine Einschränkung der Werbung zum 
Schutze M inderjähriger vorsieht.
Unsere Frage an den Bundesrat: Wann wird diese verspro
chene Verordnung erlassen?
Als zweite Massnahme soll in der nächsten Legislatur das 
revidierte Alkoholgesetz endlich vorgelegt werden. Dort 
soll vor allem das Verbot der Schnapsreklame zum Schut
ze der M inderjährigen stipu liert werden.
Schliesslich soll ein Präventivgesetz, in welchem Drogen, 
A lkohol und Tabak miteinbezogen sind, ausgearbeitet wer
den. Auch hier stellt sich die ganz konkrete Frage an den 
Bundesrat: Wann kann mit der Inkraftsetzung dieses Ge
setzes gerechnet werden?
In unserer Kommissionssitzung vom 29. Mai reichte Kolle
gin Madame Girard einen Gegenvorschlag zur Initiative 
ein, zog diesen aber nach gewalteter Diskussion und unter 
dem Eindruck der bundesrätlichen Zusicherung, dass mit 
der Suchtm ittelbekämpfung im ganzen Lande w irklich 
ernst gemacht werden soll, zurück. In der Erwartung, dass 
die Initianten, die mit ihrer eindrücklichen Unterschriften

*
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zahl ihr wertvolles volksgesundheitliches Anliegen ein we
sentliches Stück auf Bundesebene haben fördern können, 
ihre Initiative vor der Volksabstimmung zurückziehen wer
den, schlägt Ihnen Ihre Kommission mit 14 zu 0 Stimmen 
bei 4 Enthaltungen vor, die Initiative sei Volk und Ständen 
ohne Gegenvorschlag zur Verwerfung zu empfehlen.

M. Mugny, rapporteur: L 'in itia tive dont nous nous occu- 
pons maintenant prösente d ’emblöe un aspect sympathi- 
que. II faut en effet reconnattre que l ’abus du tabac et de 
l'alcool, dans notre pays comme dans d ’autres pays, n’est 
pas sans causer des inquiötudes, comme le rappelle le mes- 
sage. Ces problömes touchent la santö: incontestable- 
ment, un certain nombre de cancers sont dus ä Tabus du 
tabac. Ils touchent aussi le secteur öconomique: le coflt 
des traitements dus ä ces abus, le coüt des accidents et 
de leurs consöquences -  invaliditös, döcös prömaturös -  
dus ä Tabus de Talcool au volant. Je ne parle pas de ceux 
qui abusent longuement de Talcool et du tabac et qui per- 
dent progressivement quelques-unes de leurs qualitös hu- 
maines.
La question est de savoir ce qu’il faut faire. II est impossi- 
ble d ’interdire la consommation du tabac et de l’alcool. 
Les pays qui Tont essayö, comme les Etats-Unis pendant 
la prohibition, ont dO se rendre ä Tövidence que ce sont 
des mesures inapplicables.
On peut se demander si la loi peut imposer une rögle mo
rale, une rögle de conduite qui soit appliquöe par l’opi- 
nion publique mSme si eile est en contradiction avec l'ötat 
des moeurs ä un moment donnö. II faut reconnaitre aussi 
qu’il y a une difförence entre la drogue, qui est un mal en 
soi, et le tabac et Talcool dont il faut ölim iner les abus. 
Mais comment döfin ir un abus, oü commence-t-il, oü fin it- 
il? Ce sont des problömes övidemment d iffic iles ä rösou- 
dre.
Aussi, puisque nous ne pouvons pas interdire la consom
mation du tabac et de Talcool, interdisons au moins la 
Publicity pour ces produits, se sont dit les Jeunes Bons- 
Templiers, car incontestablement la public itö est un moyen 
d'augmenter la consommation, sinon personne ne ferait de 
publicitö.
Dös lors, la question est posöe: Tinterdiction de la publici- 
tö permettra-t-elle de dim inuer la consommation de tabac 
et d ’alcool? Existe-t-il d ’autres moyens plus efficaces que 
l'in itiative et si oui quels moyens et comment les mettre en 
action? Ce qui est important, c ’est d ’öviter la publicitö 
auprös des jeunes. Examinons les inconvönients qui rösul- 
teraient de Tinterdiction de la publicitö. Nous vivons en 
Suisse dans un petit pays qui importe beaucoup de jour- 
naux et de revues ötrangöres. Ces journaux et ces revues 
contiennent de la publicitö pour Talcool et pour le tabac. 
II faudrait donc les interdire, fermer les frontiöres ä toutes 
ces revues parce qu’ il serait övidemment impossible d ’ob li- 
ger ces revues et ces journaux ä ölim iner la publici- 
te concernant le tabac et Talcool. La d ifficu ltö pratique 
d'application existe donc.
On sait que la public itö prend souvent des formes ex- 
trömement subtiles, au cinöma par exemple. II suffit de 
montrer certains acteurs fumant ou prösentant quelques 
paquets de cigarettes pour dire que c'est de ia publicitö. 
II faudrait ä ce moment-lä supprimer tous ces passages 
dans les films. On sait aussi que la publicitö revöt des 
formes trös complexes, les fabricants suisses de tabac ou 
d'alcool pourraient par exemple faire paraTtre leur public i- 
tö dans les journaux etrangers ou dans les ömissions de 
telövision ötrangöre, ce qui n’est pas exclu. Nous avons 
interdit, dans nos programmes de tölövision, la publicitö 
pour Talcool et le tabac. Une autre d ifficu ltö  serait le coöt 
de l’opöration. II faudrait des fonctionnaires, des agents 
de police qui, dans Texercice de leur mötier, risqueraient 
des critiques, des contestations, voire des procös.
Je crois qu ’il faut öter cette idöe de Tesprit: on n'avancera 
guöre, dans cette direction, en promulguant des Interdic- 
tions. La loi ne peut pas tout faire et par consöquent il

vaut mieux chercher d'autres formules et d ’autres Solu
tions. C’est la raison pour laquelle le Conseil födöral et 
votre Commission ne vous proposent pas de contre-projet. 
Les difficu ltös seraient les mömes dans le cas du contre- 
projet qu’avec l'in itiative.
II faut bien reconnaitre que Tinterdiction de la publicitö ne 
changerait pas grand-chose ä la Situation actuelle. Les 
fumeurs continueraient de fum er et ceux qui malheureuse- 
ment font un abus de Talcool continueraient de boire. 
Peut-Stre peut-on espörer qu’il y  aurait un changement 
pour les fumeurs en puissance et les futurs consomma- 
teurs d ’alcool.
Votre commission pense qu ’il est d iffic ile  de fa ire  le bon- 
heur des gens malgrö eux et eile a  relevö que les fabri
cants de cigarettes et les producteurs de vin se sont im- 
posö une certaine discip line pour lim iter la publicitö. Elle 
a reconnu aussi l’activitö efficace et bienfaisante des so- 
ciötös antialcooliques comme la Croix bleue, la Croix d ’or, 
les Bons-Templiers.
Voyons quelles sont les mesures positives que votre com
mission vous propose avec le Conseil födöral. II faut 
d ’abord reconnaitre que les dispositions constitutionnelles 
actuelles seraient süffisantes pour publier une loi interdi- 
sant la public itö sur Talcool et le tabac si on le voulait. Le 
problöme est ä l’ötude.
Tout d ’abord, la revision de Tarticle 420 de Tordonnance 
sur les denröes alimentaires. Cette revision permettra la 
döclaration ob ligatoire des composants des cigarettes. II 
est important de connaitre la quantitö de goudron et de 
nicotine contenue dans les cigarettes. Ensuite, une döcla- 
ration sera imposöe Sur les paquets de tabac. Elle aura 
probablement la teneur suivante: «Fumer peut nuire ä votre 
santö.» C'est la seconde proposition. D’autres dispositions 
viseront ä lim iter, voire interdire, la publicitö qui s'adresse 
spöcialement aux jeunes.
Pour Talcool, la revision de la loi sur Talcool est en cours. 
Le pro je t ä Texamen au Döpartement födöral des finances 
permettrait, dans ses nouvelles dispositions, d ’öviter ou en 
tout cas de lim iter la publicitö non objective pour les 
eaux-de-vie. Ce que votre commission et le Conseil föde
ral proposent de plus, c ’est de prendre des mesures posi
tives, efficaces, des mesures qui permettraient par exem
ple une Information beaucoup mieux faite sur les consö- 
quences fächeuses de Tabus de Talcool et du tabac. C’est 
de mettre au point la collaboration des cantons pour avoir 
une dynamique beaucoup plus grande, öventuellement 
pousser la recherche dans ce domaine, la recherche mö- 
dicale en particulier. Enfin, ölaborer une loi favorisant les 
mesures präventives concernant les abus de l’alcool et du 
tabac. Vous voyez donc que des propositions sont ä 
l ’ötude. Ce qui est maintenant nöcessaire, c ’est que le 
Conseil föderal arrive bientöt avec des propositions con- 
crötes, et nous attendons, la commission Ta döclarö ex- 
pressöment, que les travaux en cours soient accölörös et 
que notre conseil puisse prendre des mesures efficaces. 
J ’aimerais term iner en vous disant que la commission par
14 voix contre zöro et quelques abstentions vous propose, 
selon le projet du Conseil födöral, de recommander au 
peuple le rejet de l ’in itiative sans contre-projet parce que, 
ä notre avis, l'in itia tive n'est pas propre ä rem plir les buts 
qu’elle poursuit.
Enfin je vous rappellerai un petit proverbe qui, je  crois, 
est d'un sage chinois -  je ne voudrais pas dire que c'est 
une chinoiserie -  mais il me semble que c'est vrai, ce pro
verbe dit que la vertu est comme le plaisir, il vaut mieux 
ne pas trop en abuser.

D lrren: Im April 1976 wurde die vorerwähnte Initiative mit 
dem Reklameverbot für Raucherwaren und alkoholische 
Getränke deponiert. Der Bundesrat beantragt uns in seiner 
Botschaft vom März 1978, diese Volksinitiative ohne Ge
genvorschlag abzulehnen. Die Argumentationsweise des 
Bundesrates, die Kürze und bisweilen fast widersprechende 
Art vermag nicht durchwegs zu überzeugen und bedarf
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einiger Klärungen. Der Hintergrund, die Vorgeschichte und 
die hrngigen Vorstösse müssen deshalb auch m itbetrach
tet werden. Bestrebungen zur Bekämpfung der Suchtm it
telreklame sind schon Seit längerer Zeit im Gange. Der 
letzte Geschäftsbericht aus dem Jahre 1977 gibt uns hier
über ausführlich Auskunft.
Die Postulate: Bekämpfung des Alkoholismus, Einschrän
kung des Handels mit gebrannten Wassern und Massnah
men zur Verminderung des Konsums von Spirituosen ha
ben zur Revision des fünften Abschnittes des Alkoholge
setzes geführt.
Am 9. November wurde ein Vernehmlassungsverfahren er
öffnet, nachdem sich zuvor eine Expertengruppe in einem 
ausführlichen Bericht zum Spirituosenhandel auseinander
gesetzt hatte. Aufgrund dieses Vernehmlassungsverfah
rens wurde ein Botschaftsentwurf erarbeitet, der allerdings 
nicht weiterverfolgt wurde. Im Jahresbericht der A lkohol
verwaltung wird dazu ausgeführt: «Die Botschaft betref
fend die Aenderung des fünften Abschnittes des A lkohol
gesetzes über den Handel mit gebrannten Wassern zu 
Trinkzwecken wurde fertiggestellt und dem Bundesrat zu
geleitet. Dieser beschloss jedoch, die Vorlage bis auf wei
teres zurückzustellen, weil sie nach den Richtlinien über 
die Regierungspolitik nicht unter den Prioritätsgeschäften 
aufgeführt ist.»
in der heute vorliegenden Botschaft zur Volksinitiative 
wird auf diese Gesetzesänderung hingewiesen. Der Bun
desrat w ill aber offenbar auch in diesem Zusammenhang 
nicht auf Seinen Beschluss zurückkommen, und die Revi
sion wird weiterhin verzögert.
Noch weit zahlreicher sind jene Vorstösse, die eine Ein
schränkung der Tabakwerbung fordern, zum Beispiel Ein
dämmung des Zigarettenrauchens, Zigarettenreklame, 
Hachstelle fü r Raucherwaren, Krebswarnung auf Zigaretten
verpackung, Gesundheitsvorsorge und So weiter. Sie alle 
werden vom Bundesrat entgegengenommen, immer mit 
viel Verständnis für die Notwendigkeit, ohne dass in den 
letzten Jahren eine Spürbare Beschleunigung der Gesetz
gebungsvorhaben in diesem Bereich zu verzeichnen gewe
sen wäre.
So führte Bundesrat Tschudi am 20. Dezember 1972 an
lässlich der Stellungnahme zur Motion Oehen aus: «Artikel 
420 der Lebensmittelverordnung, welche den Tabak be
trifft, wird gegenwärtig revidiert. Eine Arbeitsgruppe der 
Eidgenössischen Ernährungskommission hat einen Vorent
wurf ausgearbeitet, der als Unterlage für die kommenden 
Beratungen dient, der weitgehende Einschränkungen der 
Reklame vorsieht. Dieser Vorentwurf wird nun dem Bun
desrat unterbreitet. Der Bundesrat w ird zweifellos be- 
schliessen, das übliche VernehmlasSungsverfahren durch
zuführen. Dieses kann Anfang nächsten Jahres eingeleitet 
werden. Vorschläge fü r eine entsprechende Einschrän
kung der Alkoholreklame, ebenfalls aufgrund der Lebens
mittelverordnung, sollten demnächst form uliert werden.» 
Weniger verbindlich tönte es anlässlich der Beantwortung 
einer Motion Reich, in der der Bundesrat ausführte: 
« . . .  dass w ir jetzt schon daran sind, im Zusammenhang 
mit der Lebensmittelgesetzgebung die Frage der Reklame 
für Tabakwaren vor allem gegenüber Jugendlichen einer 
gründlichen Prüfung zu unterziehen. In dieser Hinsicht 
wurden schon w iederholt Vorstösse unternommen, und sei
tens meines Vorgängers wurden Vorschläge unterbreitet, 
die dann aber wegen der Komplexität des ganzen Pro
blems nicht weiterverfo lgt werden konnten. Ich denke etwa 
an die Interessen, die seitens der Zeitungsverleger in die
sem Zusammenhang geltend gemacht werden. W ir sind je 
doch bestrebt, eine Lösung -  wahrscheinlich auf dem Ver
ordnungsweg -  zu finden.»
Ein Postulat Renschler, A lkohol- und Tabakmissbrauch, 
wird ohne Stellungnahme des Bundesrates überwiesen. In 
der Begründung macht Renschler ausdrücklich darauf auf
merksam, dass angesichts der lancierten Initiative der 
Guttempler eine raschere Inkraftsetzung der angekündig
ten Massnahmen sich aufdränge.

Die sehr knapp gehaltene Botschaft gibt wenig Aufschluss 
einerseits über konkrete weitere Schritte und andererseits 
über den gesamten angeschnittenen Problemkreis. W ir ha
ben heute die notwendigen verfassungsmässigen Grundla
gen, um den Initianten teilweise entgegenzukommen. Er
kundigungen haben ergeben, dass die Revision der Le
bensmittelverordnung m it der W erbebeschränkung be
schlussreif wäre, dass aber der Zeitpunkt e ines Beschlus
ses noch nicht fix ie rt ist.
Das Schicksal der Revision des Alkoholgesetzes (das aus- 
serdem ohnehin nur die gebrannten Wässer umfassen 
würde) habe ich bereits kurz erwähnt. Es besteht weiterhin 
Unklarheit, und der Bundesrat zeigt von sich aus wenig 
Interesse, diese Vorlage noch in der laufenden Legislatur
periode einzubringen.
Das Präventivgesetz gegen Suchtkrankheiten, das unter 
anderem auch durch eine Motion Meyer Helen angeregt 
wurde, ruht noch im Dunkeln. Es werden wenig Angaben 
über einen möglichen Inhalt gemacht, und insbesondere 
ist der Zeitpunkt des Inkrafttretens noch in weiter Ferne, 
obschon - "E o s  Gesetz die Koordination in den Kantonen, 
die Information zur Gesundheitserziehung, die Antiwer
bung und anderes mehr beinhalten sollte.
Das alleinige Werbeverbot ohne flankierende Massnahmen 
nützt wenig. Die Prävention, die Erziehung zum korrekten 
Trink- und Raucherverhalten, ist unumgänglich. Wenn wir 
die Enfscheidungskriterien unter die Lupe nehmen, erse
hen wir, dass der Bundesrat das Volksbegehren unter Hin
weis auf das Verhältnismässigkeitsprinzip, die w irtschaftli
chen Auswirkungen und die Vollzugsschwierigkeiten ab
lehnt. Dieser Argumentation Stimmen w ir teilweise zu, 
wohlwissend, dass die Tabak- und Alkoholindustrie als 
vorzügliche Fiskalobjekte, als Garant von über 10 000 bis
15 000 Arbeitsplätzen und sicheren Familieneinkommen 
einerseits, der Hebung der Volksgesundheit und der Be
kämpfung der Suchtm ittel und deren Auswirkungen ande
rerseits gegenübersteht.
Indessen fehlt eine präzise Aussage zum Problem, inwie
weit zwischen Suchtm ittelwerbung und Sucht beziehungs
weise Suchtm ittelschäden ein Zusammenhang besteht. Der 
Bundesrat führt aus, dass zwar wahrscheinlich ein Zusam
menhang zwischen Reklame und Verbrauch besteht, dass 
aber auch die gegenteilige Meinung vertreten w ird (siehe 
Botschaft S. 9). Diese gleiche Aussage wurde schon im 
Bericht des Eidgenössischen Finanz- und Zolldepartements 
zum Entwurf der Expertenkommission über die Revision 
des Alkoholgesetzes gemacht.
Wenn der Bundesrat in seiner Beurteilung schon den 
Grundsatz der Verhältnismässigkeit anruft, müsste er im
merhin ausführen, was zueinander in einem angemesse
nen Verhältnis stehen müsste. So kommt es nämlich nicht 
auf dasselbe heraus, ob man Reklamebeschränkungen im 
Verhältnis zur Handels- und Gewerbefreiheit sieht oder 
aber ob man sie im Verhältnis zu den dadurch verm inder
ten sozialen und gesellschaftlichen Schäden betrachtet. 
Auf der ändern Seite ist immerhin anzunehmen, dass die 
Suchtm ittelwerbung nicht gar so unwirksam ist, wie das 
etwa von der Werbebranche behauptet wird, sondern dass 
nur für eine wirksame Werbung darart immense Summen 
eingesetzt werden. Die Reklame hat sicher das Ziel, den 
Konsum zu fördern oder zumindest zu stabilisieren und 
leistet dem Missbrauch vie lle icht dann Vorschub, wenn vor 
allem der Neukonsumönt, die Jugend in der Entwick
lungsphase, als Zielpublikum anvisiert wird.
Man muss allerd ings hier der Schweizerischen W erbewirt
schaft anerkennen, dass sie Selbstkontrollen mit setbstdis- 

■ ziplinärem Charakter eingeführt hat und bestrebt ist, die 
internationalen Richtlinien und damit das Werbeverbot bei 
Jugendlichen einzuhalten und nicht zum Missbrauch anzu
leiten. Inwieweit die fehlende Reklame zum Minderkonsum 
von Suchtmitteln beiträgt, steht zurzeit noch nicht fest, 
und es stellt sich hier die Frage, ob die Materie nicht am 
besten und zweckmässigsten in einem allgemeinen Rekla
megesetz geordnet werden sollte.

i
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Im Zeitpunkt der Diskussion um Kostendämpfung im Ge
sundheitswesen könnte es durchaus lohnend sein, auch 
einmal die Sucht-Kosten etwas näher zu betrachten. Die 
Eidgenössische Kommission gegen den Alkoholismus 
schätzt die volkswirtschaftlichen Kosten des A lkoholkon
sums auf etwa 1,5 M illiarden Franken, und die sozialen 
Kosten sollen sich auf rund 850 M illionen belaufen. Nach 
einer derartigen Vorgeschichte und in Anbetracht der 
mangelhaften Entscheidungsgrundlagen zum Zusammen
hang Werbung/Sucht tönt es nicht gerade verheissungs- 
voll, wenn der Bundesrat im H inblick auf die «indirekten 
Gegenvorschläge» die Ablehnung empfiehlt. Wenn er am 
Schluss der Botschaft gar ausführt, die grosse Bedeutung 
der Suchtmittelbekämpfung verkenne er nicht. Wie die bis
herigen und beabsichtigten Massnahmen beweisen, w irkt 
dies nicht sehr überzeugend.
Im Aktionsprogramm 1975 fordert unsere Partei: «Eine um
fassende Gesundheitsvorsorge erfordert schliesslich auch 
zielstrebige Massnahmen . . .  zur Eindämmung des zuneh
menden Alkohol-, Nikotin- und Drogenkonsums, der die 
Volksgesundheit in erheblicher Weise schädigt und im
mense soziale Kosten veru rsach t...» .
Ablehnung der Initiative und Zuwarten dürften deshalb 
wohl der schlechteste Weg sein. Anderseits ist ein Rekla
meverbot in der vorgesehenen Form ein zu schwerwiegen
der Einschnitt. Es ginge deshalb darum, massvolle Lösun
gen zu suchen, wobei der vom Bundesrat aufgezeichnete 
Weg durchaus gangbar sein dürfte, sofern er w irk lich be
schriften werden sollte. Der Guttempler-Jugend müssen w ir 
für die Initiative fast dankbar sein, denn sie hat den Bun
desrat zum Handeln veranlasst und uns für diese Proble
me noch mehr sensibilisiert. Die indirekten Vorschläge 
müssen als solche erkennbar sein und wirksam werden, 
ein Inaussichtstellen allein genügt nicht. Dies vor allem 
aus taktischen Gründen, weil man in einer spätem even
tuellen Abstimmungsphase in einer derart w ichtigen Sache 
nicht mit leeren Händen dastehen darf. Ausserdem ist 
doch das Instrument der Initiative in einem gewissen Sin
ne dazu da, Neuerungen zu provozieren, deren D ringlich
keit ohne Initiative offenbar nicht oder mit ungenügender 
Gewichtung erkannt wird.
Obwohl die ungenügenden Entscheidungsgrundlagen zum 
Problem der Suchtm ittelwerbung erst geschaffen werden 
müssten, kann nicht auf das Vorliegen eines entsprechen
den Berichtes gewartet werden. Vielmehr ist zusammen 
mit der beschleunigten Gesetzgebung im vorgezeichneten 
Rahmen die Grundlagenarbeit zu leisten, um in einem spä
tem Zeitpunkt zu erkennen, ob eine verschärfte Reklame
beschränkung notwendig und zur Eindämmung der Sucht
krankheit wirksam wäre.
Die Initiative beinhaltet die Rückzugsklausel; w ir sind uns 
der offenen, partnerschafltichen Haltung der Initianten be
wusst und glauben, dass der Bundesrat m it entscheiden
den Schritten entgegenkommen kann und dass die Initian
ten von einem Volksentscheid absehen würden.
Namens unserer Fraktion lehnen w ir die Initiative in der 
vorliegenden Form ab und damit auch den Antrag von 
Frau Deneys, der sich mit der Initiative deckt. In gleicher 
Weise beantragen w ir zum gegenwärtigen Zeitpunkt den 
Antrag Ammann, der zwar der Kommission nicht vorlag, 
abzulehnen. Frau Girard hat in der Kommission einen ähn
lich lautenden Gegenvorschlag eingebracht und diesen 
nach den Beratungen aufgrund einiger Zusicherungen 
zurückgezogen.
Wenn wir zwar den Antrag des Bundesrates, den die Kom
mission mit 14 zu 0 Stimmen unterstützte, gegenwärtig 
gutheissen, kommen w ir nicht umhin, vom Bundesrat eine 
raschere Gangart zu verlangen und wir wünschen klare 
Stellungnahmen zu folgenden Punkten, bevor w ir diese in 
Motionsform unterbreiten müssen. Im Kampf gegen ein 
weiteres Umsichgreifen der Suchtm ittel A lkohol und Tabak 
wird deshalb der Bundesrat ersucht:
1. Unverzüglich und ungeachtet einer Prioritätenliste, die 
schon längst vorbereitete Revision des 5. Abschnittes des

Alkoholgesetzes noch in dieser Legislaturperiode vor das 
Parlament zu bringen.
2. Unverzüglich Beschluss zu fassen über die Revisions
vorlage zur Aenderung von Artikel 420 der Lebensmittel
verordnung, die schon seit einiger Zeit in allen Einzelhei
ten beschlussreif vorbereitet ist und ein wirksames Mittel 
zur Bekämpfung der Tabakwerbung darstellt.
3. Die Vorarbeiten für das Präventivgesetz raschestmög- 
lich zum Abschluss zu bringen und dem Parlament eine 
entsprechende Botschaft zuzuleiten.
4. Die Möglichkeiten von Werbebeschränkungen für nicht
gebrannte alkoholische Getränke über den Weg der Le
bensmittelverordnung zu prüfen.
In diesem Sinne sind w ir für Eintreten.

Bretscher: Die Fraktion der SVP schliesst sich dem Antrag 
des Bundesrates auf Verwerfung der Volksinitiative an. Wir 
anerkennen den guten Willen der Initianten und möchten 
wünschen, dass auch ohne Verbote die Reklamen für Ta
bak und Alkohol sich mässigen würden. W ir haben in der 
letzten Zeit aber erfahren, dass unser Volk eine Abneigung 
hat gegen Vorlagen, die Verbote und Einschränkungs
massnahmen bringen. Dies würde ganz besonders auch un
sere Presse treffen, haben w ir doch gehört, dass allein die 
Tabakindustrie jährlich über 30 Millionen Franken für Re
klame ausgibt. Dabei ist allerdings festzustellen, dass die 
kleinen Zeitungen davon bedeutend weniger profitieren als 
zum Beispiel die Illustrierten oder die grossen Tageszei
tungen. Anderseits würden w ir bei einem Verbot in unserem 
Land einfach vom Ausland her massiv mit Druckerzeugnis
sen überschwemmt, was w ir nicht verhindern könnten. Bei 
uns ist ja bereits zu Recht bei Radio und Fernsehen ein 
Reklameverbot fü r Suchtm ittel statuiert. Man könnte dies 
auch noch auf alle öffentlichen Bauten und Einrichtungen, 
wie zum Beispiel Plakate in den Bahnhöfen, ausdehnen. 
Ein allgemeines Verbot wäre aber bei unserm Stimmvolk 
kaum durchzubringen. W ir müssen in dieser Angelegenheit 
an die Eltern und auch an die Lehrkräfte der Schulen ap
pellieren, vermehrt aufklärend zu wirken, um die Schlag
wörter der Suchtmittel-Reklame zu entkräften.
W ir sind uns alle einig, dass dem Missbrauch von Alkohol 
und Tabak entgegengesteuert werden musfe; ganz verbie
ten möchte ich aber weder A lkohol noch Tabak, sondern 
wünschen, dass alle Konsumenten mehr masshalten wür
den. W ir haben schliesslich unsere Weinberge, w ir pflan
zen auch in bescheidenem Rahmen Tabak an. Diese Pro
dukte könnten w ir ohne oder dann mit sehr bescheidener 
Reklame verkaufen. Weit mehr w ird aber importiert, und 
hier könnte man mit vermehrten Zollmassnahmen w ir
kungsvoll eine Einschränkung im Konsum von Alkohol und 
Tabak machen.
Abschliessend möchte ich nochmals erwähnen, dass unse
re Fraktion den guten Willen der Initianten schätzt, aber 
ein generelles Reklameverbot als untaugliches Mittel be
trachtet und dem Bundesrat zustimmt, ohne Gegenvor
schlag die Initiative abzulehnen.

Mme Deneys: Je Signale que j ’exposerai en meme temps la 
Position de la majoritö du groupe socialiste et la proposi- 
tion que j'a i faite d ’appuyer l’ initiative. Je ferai remarquer 
que nous avons le temps puisque le match, qui est aussi 
un de ces produits qui engendrent la döpendance, se ter- 
mine seulement ä 19 h 10. (Rires)
Le groupe socialiste attache une importance particuliöre ä 
l’ initiative deposöe par les jeunes Bons-Templiers, parce 
que le probleme qu'elle pose relöve plus ou moins di- 
rectement d ’une des interrogation's majeures de notre so- 
cietö. Jusqu’oü s’ötend le cercle de la responsabilitö et de 
la libertö individuelle?- Jusqu’oü s ’6tend la responsabilitö 
des entreprises? Sont-elles vraiment en mesure de l ’assu- 
mer dans une 6conomie de marchö qui sanctionne dure- 
ment l’öchec financier? Jusqu’oü s'etend le cercle de la 
responsabilit6 collective, sociale, politique, celle que nous 
devrions, ici, dans ce Parlement, prendre ä notre Charge?
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Nous constatons, comme dans bien d'autres cas de la vie, 
que les forces reSpectives des difförents protagonistes, 
indlvidus -  et il peut s’aglr ici d ’enfants et d ’adolescents -  
entreprises plus ou moins activement constituöes en 
groupes de pres'sion, collectivitös publiques qui enregis- 
trent, dans des comptes bien difförents, les profits röalisös 
sur le tabac et l’alcool et les pertes dues ä leur consom- 
mation. Les forces donc de ces difförentes entitös sont 
fondamentalement inegales. II faut s'en souvenlr, lorsqu’on 
evoque l’individu -  la famille ou l’6cole, dont on reconnait 
si volontiers le röle fondamental qu'elles ont ä jouer dans 
Is formation du sens des responsabilitös -  ne disposent 
d ’aucun moyen de defense face ä la toute-puissance de la 
publicite. J'entends si souvent des personnes bien inten- 
tionnöes se repandre en lamentations sur la fam ille ou 
l ’öcole qui ne sont plus ce qu’elles devraient ötre, que je 
tiens ä attirer votre attention sur les possibilitös reelles 
d'ag ir qu’ont l’une et l’autre, quand les enfants, tröS töt 
utilisös comme supports publicitaires, sont constamment 
modelös, sollicitös, motivös en vue de la consommation. 
Que croyez-vous que puisse reellement faire la maltresse 
d ’öcole, qui di'spose, au mieux, de quelques images vieil- 
lottes et austöres, montrant bien mal les effets du taba- 
gisme sur l’organisme humain, alors que tous les enfants 
voient, etalöes sur les murs, en pleine page dans les ma- 
gazines illu'stres qu’ils aiment tant, de «göniales» photos 
associant la jeunesse, la sante, la jo ie de vivre, le bon- 
heur, le deiassement, le bien-etre, l’aventure, ä l’acte de 
fumer. Le libre-choix de l’ individu suppose, au pröalable, 
une information complöte, fondöe sur des ölöments d'ap- 
pröciation identiques. Eh bien, j ’affirme que la pomme des
10 heures, prise en Charge par plusieurs cantons, sur la 
part de la dime de l’alcool qu 'ils  sont censös consacrer ä 
la prövention, ne fait vraiment pas le poids, et je dis aussi 
que les montants consacrös ä la prövention sont döri- 
soires en face des montants desltinös ä inciter ä la con
sommation d ’alcool ou de tabac. Seule serait valable l’in- 
formation objective, raisonnable. En termes öconomiques, 
on devrait admettre qu’ il s’agit de domaines oü l’offre ne 
doit pas susciter la demande.
Avant d ’aborder la critique du message du Conseil födöral, 
je tiens ä attirer votre attention sur un point encore. En 
effet, le problöme soulevö par les in itiants est un de ceux 
qui dörangent parce qu’ il met en cauSe des normes so
ciales et des comportements individuels qui traduisent 
une plus ou moins bonne adaptation ä ces normes. O ffrir 
une Cigarette, partager trois decis ou un demi, boire en- 
semble une biöre, sont des gestes de fraternite, d ’autant 
plus importants, d ’autant plus valorisös qu’ ils sont rares 
en bien d'autres domaines. C'est encore plus vrai pour les 
jeunes qui voient lä un Symbole d ’affranchissement et d'in- 
tegration au monde des adultes. Celui qui qu6mande une 
cigarette reclame aussi un geste d'amitie, celui qui a be- 
soin d'un verre d ’alcool pour se sentir bien dans sa peau, 
admis, acceptö par les autres, manifeste aussi une forme 
de desarroi caractöristique de nos rapports sociaux.
C’est pourquoi le problöme de l’alcoolisme et du taba- 
gisme est d iffic ile  ä appröhender sur le plan ob jectif. Peu 
de gens admettent qu’ifs sont des alcooliques. On est pröt 
aussi bien ä les excuser qu’ä rire de ceux qui ne boivent 
pas. Ou encore, on se röfugie derrlöre des idöes toutes 
faites, des stereotypes aussi Surprenants qu’infondös. Un 
exemple: dans la Commission, un des membres a laisse 
entendre qu’accepter la proposition du Conseil födöral 
marquerait un geste de Solidarite avec «nos amis ro- 
mands». Faut-il dire que les Romands, la plupart d'entre 
eux en tout cas, attendent bien autre chose de la solidari- 
te confödörale ou bien faut-il faire remarquer que l'alcoo- 
lisme est un flöau suffisamment röpandu dans l'ensemble 
du pays pour que l’on s’abstienne d'en fa ire  encore une 
caractöristique romande?
Venons-en au message du Conseil födöral. Personne ne 
conteste la gravltö de la döpendance ö l'ögard de l ’alcool 
et du tabac. Personne ne conteste que l'accroissement de 
la consommation moyenne augmente aussi sensiblement

que le nombre des personnes qui deviennent döpendantes. 
Les chiffres sont lä pour traduire en franc's, dans le cas du 
tabagisme, les döcös prömaturös dus aux cancers bron- 
chopulmonaires, aux maladies coronariennes, aux bronchi- 
tes chroniques, les risques accrus d'ulcöre ä l'estomac, les 
röel’s dangers pour la femme enceinte et son enfant; dans 
le cas de l’alcoolisme, les journöes de travail perdues, leS 
accidents de la circulation, les delits commis en ötat 
d'öbriötö, les risques accrus en cas de maladie, la pertur- 
bation irreversible des facultös intellectuelle’s et psychi- 
ques. II faudrait dire encore les drames familiaux, les vio- 
lences exercöes sur les femmes ou les enfants, les diffi- 
cultös materielles incessantes, les divorces, les chocs psy- 
chologiques et affectifs dont souffrent inövitablement les 
personnes en cause. Pour certains d'entre vous, ce sont lä 
sans doute des mots, comme il s’en prononce tant ici. 
Permettez-moi de dire que je sais trös concrötement de 
auoi je parle et c'est pourquoi je m’arröte lä. Simplement, 
les statistiques ne rendent pas compte de cette röalite. 
D’ailleurs le Conseil föderal ne conteste pas cette analyse. 
Ses concli's ions sur ce point rejoignent les nötres. C’est 
sur les moyens ä mettre en oeuvre pour porter remöde, 
dans toute la mesure du possible, au coüt social ölevö de 
l’alcoolisme et du tabagisme, que nous aboutissons ä une 
complöte divergence. Pour justifie r le rejet de l’initiative, 
le Conseil födöral laisse entendre que la publicitö n'aurait 
qu’une influence trö's limitöe, voire nulle sur la consomma
tion. Sa suppression n’aurait donc, en aucun cas, l’effet 
escomptö. II est bien clair, et les initiants en sont cons- 
cients comme nous, que la publicite est un des facteurs 
parmi d ’autres qui incitent ä la consommation. Mais il se
rait 'surprenant que les entreprises concernöes consacrent 
des m illions de francs -  möme s’ ils sont payös par les 
consommateurs -  dans le seul but d ’aider la presse. D’au- 
tre part, si la publicite n’a pas, ou presque pas, d ’effets, 
pourquoi l’a-t-on interdite pour un certain nombre de pro- 
duifs? Pourquoi l’a-t-on interdite en ce qui concerne les 
boissons alcooliques et les produits pour fumeurs ä la 
teiövision? Pourquoi interdit-on la reclame qui s’adresse 
manifestement aux mineurs? Pourquoi envisage-t-on, dans 
la revision du chapitre V de la loi sur l’alcool, d ’interdire la 
reclame «non objective» et celle qui s’adresse aux jeunes 
gens?
Mais il est parfaitement illusoire de croire qu’on peut pro- 
teger une petite partie de la population des atteintes de la 
publicite, parce que la publicite est omnipr6sente aujour- 
d ’hui. L’öducation sanitaire en laquelle le Conseil föderal 
met beaucoup d ’espoir pour prövenir les toxicomanies 
constitue certainement un aspect fondamental de la lutte 
qu’ il faudrait mener. Mais nous sommes sans illusion en
core. Nous savons bien que les moyens financiers qu ’on y 
consacrera seront toujours chichement mesur6s parce 
qu'ils dependent des collectiv ites publiques qui ne s'esti- 
ment plus en mesure -  l’a-t-on assez r6p6te aujourd'hui -  
d ’assumer de nouvelles charges.
Le realisme politique m 'oblige ä dire que certains bureaux 
du Palais f6d6ral sont pavös de bonnes intentions. On 
pourra aussi se demander, par ailleurs, pourquoi la collec- 
tivitö devrait assumer ä la fois le coüt 'social de l'alcoo- 
lisme et du tabagisme, et en plus, prendre ä sa Charge la 
contre-information rendue nöcessaire par une publicitö 
qui vise surtout ä accroitre le profit d ’entreprises privöes. 
Serait-il impossible de concevoir une taxe sur la publicitö 
qui permettrait de financer la contre-information indispen
sable?
Pour nouS, il n’y a pas d ’autres solutions que d'interdire 
en principe toute publicitö pour les produits qui engen- 
drent la döpendance, möme s’il s’agit lä d ’une mesure 
parmi d ’autres.
Le deuxiöme type d ’arguments du Conseil födöral a trait ä 
la Situation öconomique et financlöre. La dim inution, qu’il 
conteste par ailleurs, de la consommation d’alcool et de 
tabac, porteralt pröjudice ä l emplol dans les arts graphl- 
ques, ä l'agricu lture et ä la viticulture, aux assurances 
Sociales, notamment. Sur le premier point, il faut mention-
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ner que les empiois supprimös dans ies arts graphiques 
n'ont pas jusqu’ici soulevö l’ömotion du Conseil födöral et 
nous savons pourtant qu’ il y en a eu beaucoup. Si l’on 
poursuit son raisonnement, pourquoi ne pas craindre auS- 
si que des empiois de travaiileurs sociaux, d ’avocats, d'in- 
lirm iers ou d ’infirm iöres, de medecins ne soient menacös? 
Pourquoi ne dirait-on pas aussi que nous tenonS ä avoir 
des tribunaux occupös, des höpitaux pleins, des maisons 
de rööducation en pleine activitö, des garagistes et des 
carrossiers occupös 24 heures sur 24, par exemple? Nous 
nous opposons ä une conception aussi fallacieuse 
qu'aberrante du produit national brut calculö de cette ma- 
niöre. Nous savons bien que, dans un certain nombre 
d ’activitös, il ne s’agit finalement que de recoller les pots 
cassös.
Quant ä l’agriculture et ä la viticulture, je  ferai remarquer 
d'abord qu’aucune rögion de la Suisse n'a tout naturelle- 
ment la vocation de la culture du tabac. Pour avoir travail- 
lö dans une fabrique de clgarettes, je sais que le tabac 
produit en Suisse doit ötre soigneusement mölangö ä des 
tabacs importäs, et encore en petites quantitös, pour as- 
surer une qualitö convenable au produit fini. Les entre- 
pri'ses suisses sont obligöes de le prendre en Charge. Les 
terres consacröes ä la culture du tabac conviendraient 
objectivement mieux ä d'autres cultures et personne n’au- 
rait rien ä y perdre, möme pas la Confödöration qui cesse- 
rait de subventionner une production de qualitö et de 
quantitö sl alöatoires.
Pour ce qui est de l ’agriculture et de la viticulture, je  rap- 
pellerai aussi qu'une grande part de la publicitö incite ä la 
consommation d ’alcools importös. Ensuite, je  tienö pour 
certain qu’un vin de bonne qualitö, par exemple, n'a pas 
besoin de support publicitaire. II se fa it lui-meme sa pro
pre röclame. Enfin si, comme on le pense, la consomma
tion d'alcool ne diminue pas dans une trös importante 
proportion, ni la viticulture, ni l'agricu lture suisseS ne se- 
ront sörieusement touchöes.
Troisiöme argument d ’ordre öconomique ou financier: Les 
ressources de l’AVS et de l'AI seraient diminuöes. II fau- 
drait, avant d'avancer une teile objection, disposer de 
donnöes pröcFses sur les coüts de ra lcoo lism e et du taba- 
gisme, pour l’assurance-invaliditö, pour les assurances- 
maladie, pour les collectiv itös publiques, communes, carv- 
tons et Confödöration. Seulement le coüt social «externe», 
c'est-ä-dire ä la Charge de tierces personnes, de l’alcoo- 
lisme, s’ölöverait selon l’ötude de Leu et Lutz, citöe dans 
le message, ä un montant de l’ordre de 850 m illions de 
francs en 1977. II eSt c la ir qu'on ne peut pas ä la fo is vou- 
lo ir sörieusement s’attaquer ä la consommation abusive 
d'alcool et de tabac et encaisser un maximum d'impöts et 
de taxes sur cette consommation.
Sur un point encore, noife tenons ä röfuter l’argumentation 
du Conseil födöral, d'autant plus que nous la jugeons indi- 
gne de notre gouvernement. II est en effet astucieux et 
habile d 'induire le citoyen en erreur en lui pröserrtant l'in - 
terdiction de la publicitö comme une mesure liberticide 
analogue ä la prohibition. Je comprends qu’une teile dö- 
marche vienne tout naturellement de l’Association des li- 
quoristes. Je ne comprends pas que le Conseil födöral s’y 
präte et ötablis/se une relation entre le refus par le peuple 
des douze dimanches sans voiture et l'in itia tive proposöe 
par les Jeunes Bons-Templiers. Celle-ci ne prövoit, je  le 
souligne, rien d'autre qu'une in terdiction de principe de la 
publicitö dans un domaine oü la santö publique est en 
cause.
Si l ’on ne peut pas faire le bonheur des gens malgrö eux, 
on peut au moins öviter de contribuer ä leur malheur. 
C’est tout ce que demande l'in itiative.
Pour toutes ies raisons que j ’ai dites, aussi ä cause de 
l’extröme lenteur mise par le Conseil födöral ä prendre 
des mesures lögislatives qui viseraient ä une vöritable 
prövention, plutöt qu’ä une certaine protection du conSom- 
mateur, ä cause du peu de clartö qu 'il apporte dans le 
döbat -  on ne sait toujours pas bien s ’il entend sörieuse- 
ment prendre toutes les mesures utiles en vue de lim iter

la consommation d 'alcool et de tabac, ou bien s’ il sou- 
haite plutöt encaisser davantage d'argent sur cette con
sommation -  nous ne pouvons accepter les mesures lögis
latives prövues comme des contre-projets indirects ä l’ini- 
tiative.
Nous savons que l'in te rd iction de la publicitö existe pour 
d ’autres produits. C ’est donc une mesure parfaitement 
röaliste. Nous constatons que le contröle d ’une interdic- 
toln nette de la publicitö apparatt comme bien moins d iffi- 
cile ä exercer que l’examen, par exemple, de la non-ob- 
jectiv itö de la röclame prövue dans Is revfsion de la loi sur 
l’alcool. C’est pourquoi nous souhaitons que l’on renonce, 
pour une fois, ä faire com pliquö quand on peut faire sim
ple.
Nous demandons que l’on ne sacrifie pas ia vöritable li- 
bertö des enfants et des adolescents qui est d ’öchapper 
au matraquage d ’une publicitö ä senS unique, ä celle des 
fabricants de cigarettes et de liqueurs. C’est dans cet es- 
prit que nous vous invitons vivement ä repousser l’article 2 
de l'arrötö födöral qui nous est soumis et ä accepter notre 
proposition, c ’est-ä-dire engager le peuple et les cantonS 
ä accepter l’in itiative populaire.

S igrist: Es ist bedauerlich und stellt unserem Parlament 
keine besonders gute Note aus, dass ein Fussballmatch 
soviel interesssanter zu Sein scheint, als eine Volksin itiati
ve der Guttempler-Jugend, immerhin eine Volksinitiative 
von Leuten, die es ernst nehmen. W ir behandeln da eine 
Initiative, die an sich noch umstritten Ist. Es ist also eine 
Angelegenheit, der w ir ruhig unsere Aufmerksamkeit 
schenken dürfen.
Ich habe eine hohe Achtung vor der Guttempler-Jugend, 
die sicher m it ihrer Initiative unsere Bevölkerung vor be
klagenswerten gesundheitlichen Schäden bewahren will, 
genauso wie es andere Organisationen, zum Beispiel die 
Blaukreuz-Organisationen, tun. Die Tätigkeit dieser von ih
rer Aufgabe im Innersten überzeugten Leute hat schon 
manches in Bewegung gesetzt und viele vor Unglück und 
Schäden bewahrt. So wird denn sicher auch diese Initia ti
ve, auch wenn sie, wie ich hoffe, nicht zur Absiimmung 
kommen sollte, ihre segensreichen Auswirkungen haben. 
So, wie w ir Kämpfern gegen Alkohol und Nikotin den gu
ten Glauben an die Nützlichkeit ihres Tuns zubilligen, er
hoffen w ir anderseits auch von ihnen ein gewisses Ver
ständnis fü r unsere Ueberlegungen, die uns dazu führen, 
die Initiative abzulehnen.
1. W irtschaftliche Ueberlegungen im Zusammenhang mit 
der Bedeutung der Tabakindustrie in unserem Land, mit 
dem graphischen Gewerbe, der Reklamebranche, einem 
Teil der Presse dürfen sicher angestellt, aber nicht in den 
Vordergrund gestellt werden.
FeStstellen darf man aber sicher wenigstens, dass die För
derung des Absatzes von Rebbauerzeugnissen und des 
Weinexportes durch den Bund in einem Z ie lkonflikt mit 
den Bestrebungen der Initiative steht.
2. Die Durchführung des Verbotes dürfte auf Schwierigkei
ten stossen. Es handelt sich ja  nicht nur um die allzu stö
renden marktschreierischen Inserate, die den Raucher 
oder A lkoholgeniesser zum Helden stempeln. Auch Rekla
me auf B iertellern oder die uns ständig ins Haus flattern
den Angebote von Weinlieferanten wären ja verboten. Zu
dem wäre es sicher nicht ein befriedigender Zustand, 
wenn Reklame verboten wäre fü r Waren, deren Konsum in 
keiner Weise gesetzlich verboten oder eingeschränkt, das 
heisst also erlaubt ist.
3. Am schwerwiegendsten scheint m ir jedoch der Eingriff 
in die persönliche Freiheit des Individuums zu sein. Der 
Schweizer ist m ehrheitlich nicht gewillt, sich vom Staate 
vorschreiben zu lassen, was ihm frommt und was er zu 
unterlassen hat. Die kürzlichen Abstimmungsergebnisse, 
zum Beispiel über die Albatros-Initiative, autofreie Sonnta
ge oder der W iderstand erheblicher Volksteile gegen die 
noch am ehesten w issenschaftlich begründbare Gurten- 
tragpflich t deuten in diese Richtung. Was gesund oder
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ungesund ist, kann m ir nicht der Staat vorschreiben, das 
kann man dem Volk nur durch Aufklärung sagen, aber 
niemals durch Verbote durchsetzen.
4. Kaum ein Raucher oder T rinker w ird sich durch das 
Verschwinden der Reklame von seinem schädlichen Tun 
abhalten lassen. Auch die Initianten sehen das ein. Sie 
glauben jedoch, dass die Reklame weitgehend Schuld tra
ge am erstmaligen Rauchen und Trinken von Jugendli
chen. Ich glaube, dass sie den Einfluss der Reklame auch 
auf die Jugendlichen gewaltig überschätzen. Sitten und 
Gebräuche und das schlechte Vorbild der Erwachsenen 
tragen sicher viel mehr dazu bei; seelische und psychi
sche Ursachen stehen fü r den G riff zum Alkohol oder zur 
Zigarette im Vordergrund.
5. Wenn man von den verheerenden Schäden von Alkohol 
und Nikotin so überzeugt ist w ie die Initianten, müsste 
man zum Verbot des Genusses Schreiten, also zur Prohibi
tion, und das ist sicher auch das Endziel der Initianten, 
die aber gescheit genug sind, von einem solchen Vorha
ben, das ja  durch Volksentscheid sanktioniert werden 
müsste, abzusehen. Dass das Endziel der Initianten aber 
die Prohibition ist, beweisen sie in Ihrer Botschaft zur In
itiative selbst, indem sie die Nützlichkeit der Prohibition in 
Amerika von 1851-1932 zu beweisen versuchen und auch 
verteidigen.
6. Damit kommen w ir zum sicher unerfreulichen Abstim
mungskampf, der uns bevorstehen würde. W ir könnten mit 
S icherheit davon ausgehen, daSs die Slogans der Gegner 
der Initiative sich nicht um eine Reklameverbot, sondern 
ganz einfach um Alkohol und Nikotin ,Ja oder Nein’ dre
hen würden. Ein solcher Abstimmungskampf würde der Sa
che aber sicher mehr schaden als nützen.
7. Noch ein paar Bemerkungen zum volkswirtschaftlichen 
Schaden, der durch die Initianten als Folge des Suchtm it
telkonsums auf jährlich drei M illiarden Franken geschätzt 
wird. Diese Zahl ist nicht beweisbar. Ihr gegenüber steht 
aber ein Ertrag von ausgewiesenen 250 M illionen der A lko
holverwaltung und 550 M illionen aus Tabaksteuern, zusam
men 800 M illionen Franken, die zur Bekämpfung der Schä
den zur Verfügung stehen. Dieses Geld nützlich einzuset
zen, ist unser a ller Bestreben. Es dürfte mehr dazu beitra
gen, zum Beispiel durch Gegenreklame, Aufklärungsaktio
nen die Schäden zu vermindern als das Verbot der Rekla
me selbst. Eine gute Uebersicht über die Anstrengungen 
auf dem Gebiet A lkohol gibt der Bericht über den A lkohol
zehntel, den w ir hier vor einigen Tagen verabschiedet ha
ben.
8. Dem kaum bezifferbaren Schaden des Suchtm ittelkon
sums könnte man -  so meine ich -  auch einen n icht bezif
ferbaren volkswirtschaftlichen oder gar staatspolitischen 
Nutzen von vernünftigem Genuss von Alkohol oder Nikotin 
entgegenstellen. Man könnte Sich nämlich vorstellen, dass 
ein gutes Glas Wein zur rechten Zeit schon manch einem 
über schwere Stunden in seinem Leben hinweggeholfen 
hat, die er v ie lle icht nicht einmal mit H ilfe eines Psychia
ters hätte meistern können. Auch Fröhlichkeit, die, ob w ir 
es wahrhaben wollen oder nicht, sich nach Genuss von 
Wein, Bier oder anderen solchen Getränken ausbreiten 
kann, kann echt, freundschafts- oder geselligkeitsfördernd 
sein.
9. W ir sollten nicht den Kampf gegen Alkohol und Nikotin 
ganz allgemein aufnehmen wollen, sondern gegen ihren 
Missbrauch. Dass in dieser Richtung etwas geschieht, ist 
erwiesen, und dass der AnstoSs der Initiative zu vermehr
tem Tun in dieser Richtung führen kann, hängt von unse
rem guten Willen ab. W ir werden den Bundesrat in seinen 
Bestrebungen in dieser Richtung unterstützen, und die In
itianten dürfen daran glauben, dass es uns ernst dabei ist. 
Es geht um die Massnahmen, die Herr Bundesrat Hürli- 
mann versprochen hat und die bereits vom Referenten 
angetönt worden sind. Diese Zusicherungen ernsthaft zu 
unterstützen, versprechen wir. Das ist der sichtbare Erfolg 
der Initiative der Guttempler-Jugend, mit dem sie sich für 
den Moment zufriedengeben sollten. Das Erzwingen einer

Volksabstimmung mit Sicher negativem Erfolg würde der 
guten Sache mehr schaden als nützen.
Die FdP-Fraktion ist für Eintreten und bittet Sie, dem An
trag des Bundesrates zu folgen, die Initiative ohne Gegen
vorschlag dem Volk m it der Empfehlung auf Ablehnung zu 
unterbreiten. W ir verbinden damit die Hoffnung auf die 
Einsicht der Initianten, die Initiative zurückzuziehen und 
m it uns allen zusammen den Kampf gegen den Miss
brauch von Suchtm itteln ohne weitere Verbote weiterzu
führen. Ich bitte Sie auch, den Antrag von Madame De
neys sowie den Subsidiärantrag Ammann abzulehnen.

Ammann-St. Gallen: Die vorliegende Initiative hat mich 
sehr beschäftigt. Noch stärker beschäftigt hat mich aber 
die unbefriedigende, um nicht zu sagen unverständliche 
A rt und Weise, in der das wertvolle Anliegen der Initianten 
nun gewissermassen bestattet werden soll. Wenn w ir die 
aufgeworfenen Fragen ernst nehmen, müssen w ir bei der 
Ablehnung des Initia tivtextes ebenso ernsrthaft nach einer 
besseren Lösung suchen. M it mehr oder weniger wohlmei
nenden Bemerkungen und Vertröstungen, wie sie der Bun
desrat in .iner Botschaft form uliert, ist es meines Erach
tens nicht getan. Ich gestatte m ir deshalb, Ihnen einen 
Gegenvorschlag zur Volksin itiative mit folgendem Wortlaut 
vorzuschlagen:
«Reklame für Raucherwaren und alkoholische Getränke ist 
grundsätzlich untersagt. Die Bundesgesetzgebung kann 
Ausnahmen gestatten, vor allem für Reklame in Fachzeit
schriften und innerhalb von Verkaufsstellen.»
Um es unmissverständlich vorwegzunehmen: Es geht hier 
nicht um ein irgendwie geartetes Verbot des A lkohol- und 
Tabakkonsums, sondern ganz allein um eine wirksame 
Einschränkung der überbordenden Reklame, einer Rekla
me, von der man oft nicht recht weiss, ob man sie nun als 
dümmlich, infantil oder aber als hinterhältig und brandge
fährlich bezeichnen soll. Oft ist sie wohl beides gleichzei
tig. Dass sie äusserst wirksam ist, daran besteht kein 
Zweifel. Wie würden sonst jährliche Aufwendungen von ge
gen 120 M illionen Franken zur Förderung des A lkohol- und 
Tabakkonsums getätigt?
Die harten Tatsachen, an denen diese Werbung zumindest 
in hohem Masse m itschuldig ist, sind In der Botschaft 
wohl zutreffend erwähnt. 130 000 A lkoholkranke mit schwe
ren körperlichen und seelischen Schäden sowie volksw irt
schaftliche Kosten von mindestens 1,5 M illiarden Franken 
sind allein im Kleinstaat Schweiz zu verzeichnen! Wenn 
w ir in Betracht ziehen, dass mit den Familienangehörigen 
insgesamt 300 000 bis 400 000 Menschen d irekt oder indi
rekt in M itleidenschaft gezogen werden, so erscheinen mir 
m ögliche Einbussen bei den Fiskalerträgen beinahe wie 
ein entgangenes Trinkgeld.
Gehen Sie hin und sprechen Sie mit solchen Direktbetrof
fenen, Frauen, Kindern, Fürsorgern. Sprechen Sie m it ih
nen über die Freiheit, über die Freiheit der Produzenten 
und Händler im Namen der Handels- und Gewerbefreiheit. 
G ibt es nicht auch eine Freiheit, etwas nicht zu tun, sich 
einzuschränken? Ist es etwa nicht freiheitlich, wenn w ir 
uns als Gemeinschaft m it demokratischem Mehr dazu ent- 
sch Hessen, auf Werbemethoden zu verzichten, von denen 
w ir wissen, dass sie allzu vielen zum Unglück gereichen? 
Etliche werden hier einwenden, jeder habe die Folgen 
seines Verhaltens schliesslich selber zu tragen. Wenn w ir 
jedoch nebst den bereits genannten volkswirtschaftlichen 
Kosten in Betracht ziehen, dass bei den tödlichen Verkehrs
unfällen nunmehr schon jedes fünfte Opfer dem Konto 
A lkohol zu belasten ist, so können wir dieses Problem nicht 
mehr länger individualisieren. Wenn beim Lungenkrebs 
das relative Sterberisiko für einen Zigarettenraucher nahe
zu elfmal grösser ist als fü r einen Nichtraucher, So ist das 
nicht Privatsache, sondern ein gesellschaftliches Problem. 
Vermehrte Aufwendungen für Krankenkassen und Hinter- 
lassenenrenten sind ja nach wie vor durch die Gesamtheit 
der Versicherten zu tragen.
W ir sind wohl alle an einer Senkung der Suchtgefährdung 
in diesem Lande interessiert. Hier kann uns eine Studie
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von Herrn Prof. Dr. Bättig, ETH Zürich, den Weg weisen. 
Ich entnehme daraus den Hinweis: «Je höher der Durch
schnittskonsum einer Bevölkerung, um so höher ist deren 
Zahl exzessiver Trinker. Dies bedeutet, dass es für eine 
Abnahme des Alkoholismus eine Verminderung des allge
meinen Konsumniveaus braucht.»
Länder wie Norwegen, Island, Finnland, Schweden und 
Ungarn, die zu den Ländern mit dem niedrigsten A lkohol
konsum Europas gehören, beweisen, dass das Verbot der 
Suchtmittelreklame geeignet ist, das allgemeine Konsum
niveau zu senken. Nordischer Rat, Europarat und Weltge
sundheitsorganisation empfehlen uns übereinstimmend ein 
Verbot bzw. eine Beschränkung der Suchtmittelreklame. 
Weshalb also noch Zeit verlieren m it ungenügendem Flick
werk an Gesetzen, wie es der Bundesrat uns vorschlägt?
Die bundesrätlichen Vorschläge dienen allenfalls als wert
volle Ergänzung zu den von m ir beantragten Reklamebe
schränkungen. Sie können jedoch eine neue Verfassungs
bestimmung niemals ersetzen. Das beabsichtigte Verbot 
der unsachlichen Reklame im Alkoholgesetz, insbesondere 
wo sie sich an Jugendliche richtet, sowie der Ausbau des 
Jugendschutzes im Tabakartikel der Lebensmittelverord
nung wird kaum viel fruchten. Selbst die Regierung räumt 
auf Seite 6 der Botschaft ein, dass «Werbung zu ausgeklü
gelt sei, als dass sie sich vordergründig nur an Jugendli
che zu wenden fcräuchte». Ich verzichte an dieser Stelle 
auf die Wiedergabe des ganzen Abschnittes. Ich empfinde 
es überdies als schwerwiegenden Mangel, dass nur gera- 
ae die gebrannten Wasser dem besagten Alkoholgesetz 
unterstehen.
Seit Einreichung der Postulate Weiter und Schaffer in den 
Jahren 1964 und 1966, die bereits damals Reklamebe
schränkungen für Zigarettenreklame und alkoholische Ge
tränke forderten, gingen nun 12 Jahre ins Land, aber zu
gleich auch 12 weitere Vorstösse an den Bundesrat. In 
diesen Jahren wurde nun fleissig «an die Hand genommen, 
vorgeschlagen, unterbreitet, vorgesehen, bereinigt und 
eingehend geprüft». Doch selbst das Präventivgesetz ge
gen die Suchtkrankheiten verspürt erst zaghafte Vorwe
hen. Es ist wohl das Vorrecht meiner Jugend, wenn ich ob 
all diesem Zaudern und Zagen etwas ungeduldig gewor
den bin. Ich fühle mich nicht einsam in diesem Saale, wenn 
ich nun zuversichtlich an meinem Antrag festhalte. Gewiss, 
es ist dies nicht die Stunde der Maximalforderungen. Wir 
müssen M ittler sein zwischen einem Bundesrat und einem 
Komitee, die einander näherstehen, als es scheint. Ist es 
vermessen zu hoffen, dass diese Brücke -  ich meine den 
Gegenvorschlag -  beide trägt?
Dem Bundesrat und auch den Räten wäre es damit mög
lich, für besonders strittige Punkte auf Gesetzesebene 
eine angemessene Lösung zu finden und dabei zugleich 
allfällige Vollzugsschwierigkeiten zu vermeiden. -  Ich den
ke da besonders an Ausnahmen auf dem Gebiete der aus
ländischen Presseerzeugnisse sowie die Bedienung von 
Kunden auf deren Wunsch mit Preislisten und dergleichen. 
Den Initianten anderseits böte die abschliessende Aufzäh
lung der Ausnahmen auf Gesetzesstufe die Sicherheit vor 
allzu grossem Substanzverlust.
Mit der schriftlichen Zusage -  sie ist in meinem Besitz -, 
die Initiative bei Annahme dieses Gegenvorschlages in 
beiden Räten zurückzuziehen, macht das Initiativkomitee 
den ersten Schritt. Es ist nun an uns, die dargebotene 
Hand nicht auszuschlagen, sondern zu ergreifen. Ich bitte 
Sie deshalb, meinem Gegenvorschlag zuzustimmen.

Mme Spreng: La plus brillante mödaille a son revers. Nous 
songeons aux plaisirs d'une föte, aux apöritifs joyeux, aux 
vins dölicieux, aux discussions entre amis dans la douce 
fumöe des cigares et des cigarettes, mais nous oublions 
que nombreux sont ceux qui abusent de ces blens et rui- 
nent leur santö et l ’öquilibre de leur existence. Peu ö peu, 
ils ne peuvent plus se passer de ce que l’excös a transfor- 
mö en poison pour l'organisme. Ils sont devenus döpen- 
dants d ’un vice. Le message distribuö par le Conseil födö-

ral nous le dit fort bien. 130 000 personnes, 2 pour cent de 
la population, sont connues en Suisse comme alcooliques. 
Combien ne sont pas connues dans cette statistique et ces 
seules 130 000 personnes causent un dommage öconomi- 
que de 1,5 m illiard de francs par an. C'est environ la valeur 
du döficit de nos finances föderales, qui pöse si lourde- 
ment sur nos dölibörations. Or le message ne parle que 
des cas connus, oublie les accidents de la circulation dus 
ä un excös d ’alcool, leurs suites souvent irreparables et 
l’ influence tragique des intoxiquös sur le döveloppement de 
leurs enfants, sur la vie de leur famille.
Certes, il y a longtemps que la Confödöration lutte contre 
ce fleau, sachant que la döpendance de l’alcool entralne 
des transformations du caractöre: incapacitö de travailler 
avec suite, paresse, laisser-aller dans tous les domaines, 
brutalitös causant la ruine öconomique et morale des fa- 
milles. 130 000 alcooliques, ce sont combien de malheu- 
reux?
L'on a vu, helas! que l’augmentation trös forte des taxes 
sur les alcools forts n’en a pas dim inue la consommation. 
Les alcools plus lögers sont, ä vrai dire, peu touchös et 
leur effet est trös grave ögalement. Ainsi, l’augmentation 
tres nette des cas d ’alcoolisme chez les femmes, nouvelle 
maladie de notre civilisation, est due en grande partie aux 
abus d ’apöritifs, de whiskies et autres. L'in itia tive que l’on 
nous propose aujourd’hui tente de prendre le mal ä sa 
racine en oemandant l’in terdiction de la röclame sur les 
produits engendrant la döpendance. La publicite n’agit 
guöre sur l’adulte conscient, dont le sens critique est fo r
me; eile agit sur les jeunes, malheureusement, sur les 
adolescents, dont le döveloppement est encore inachevö, 
les cellules cöröbrales plus sensibles aux toxiques et qui 
aeviendront plus facilem ent les victimes de l’accoutu- 
mance. La publicitö est, d ’autre part, catastrophique pour 
ceux qui ont luttö longuement contre une döpendance, se 
sont libörös, mais risquent une rechute devant tant d’affi- 
ches allöchantes.
L’idöe de supprimei la röclame n’est ni nouvelle ni utopi- 
que. Les medicaments, eux aussi trös utiles, sauveurs 
meme en doses normales, mais dangereux s'ils sont pris 
de fapon abusive, ont vu leur röclame interdite.
La recommandation 716 du Conseil de l'Europe de 1973 
recommande la röglementation trös stricte, voire l’interdic- 
tion de la publicitö pour le tabac et l'alcool, ainsi que l’in
terdiction de leur utilisation dans les locaux publics.
Le message insiste, ä juste titre, sur la nöcessitö de möna- 
ger le plus possible la libertö individuelle. Or, quelle est 
cette libertö chez celui qui ne peut plus cesser de fumer 
ou de boire de l’alcool, tout en röalisant les dögäts qu’il 
provoque ä sa santö et au bonheur de sa fam ille? N'ou- 
blions pas que nous parlons de produits engendrant la 
döpendance. Cette döpendance n’est-elle pas justement la 
perte de toute libertö chez des individus malades? II vaut 
vraiment la peine de faire un effort maximum pour venir 
en aide et pour tout faire pour rendre ä ces malheureux 
intoxiquös leur pleine valeur humaine, leur vraie libertö. II 
ne s’agit aucunement d ’interdire la consommation, mais 
d'en öviter les excös.
Supprimer la publicite, c ’est prendre le mal ä l'une de ses 
racines; ce n’est pas une panacöe, mais il vaut la peine 
d'en tenter l'essai. Si l ’ interdiction de certaines röclames 
peut öviter meme un faible pourcentage de cas de döpen- 
dance grave, il vaut la peine d'en tenter l’expörience.
On nous parle de difficu ltes dites insurmontabfes, telles la 
publicitö dans des magazines ötrangers. II s'agit de quel
ques journaux ä grand tirage qu ’il sera certainement facile 
d ’avertir d ’une röglementation qui a du reste bien des 
chances d'ötre bientöt appliquöe dans les pays voisins.
Je ne pense, du reste, pas que ce soit la lecture la plus 
fröquente, vu son prix, des adolescents concernös. N’ou- 
blions pas que les abus manifestes nulsent certainement 
aux producteurs. La plantation du tabac, celle de la vigne 
sont des ressources indispensables d ’un grand nombre de 
nos concitoyens et des plus sympathiques. Les limitations
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qu’on nous promet, les difficu ltös que le Conseil föderal 
veut introduire risquent de leur nuire. II faudrait agir 
avant. Et je vous dirai qu’un alcoolique qui cause du scan- 
dale nuit ä long terme beaucoup plus A l’öcoulement de 
nos vins que ne le ferait une dim inution d ’une publicitö 
souvent exagöröe et s ’adressant inövitablement ä notre 
jeunesse, meme par voie dötournöe. Les sommes 6cono- 
misöes permettraient un effort accru de recherche pour 
l'6coulement des vins et contre la toxic itö de ces diffö- 
rents produits.
Je proposera i donc la P räsentation de l’ in itiative au peu- 
ple en conseillan t l'accep ta tion  ou öventuellem ent un con- 
tre-projet.

Schaffer: Manchmal beschleicht mich das unangenehme 
Gefühl, dem Wert des Geldes werde höhere Bedeutung 
beigemessen als dem Wert des Menschen, vor allem des 
schwachen Menschen. W ir leben unzweifelhaft in einem 
sozialen Rechtsstaat. Auch wenn w ir als nicht unfehlbare 
Menschen wohl nie ein vollkommenes Staatssystem erre i
chen werden, so haben w ir doch die Pflicht, alles zu un
ternehmen, um einem idealziel m öglichst nahezukommen. 
Ich mache diese einleitenden Bemerkungen, weil -  was 
schon gesagt worden ist -  acht parlamentarische Vorstös- 
se für die Revision des Alkoholgesetzes ihrer Verw irkli
chung harren. Ich habe selber im Jahre 1966, also vor 12 
Jahren, den Auftakt gemacht. Nebst diversen prophylakti
schen Massnahmen anderer Art verlangte ich unter Z iffer 2 
meines Postulates die Einschränkung der Reklame für alko
holische Getränke.
Es dürfte kein Zweifel darüber bestehen, dass die Volksin
itiative gegen Suchtm ittelreklame eine Folge der dauern
den Hinauszögerung der Revision verschiedener Bestim
mungen des Alkoholgesetzes wie des Erlasses eines Bun
desgesetzes mit prophylaktischen Massnahmen gegen 
Suchtkrankheiten ist. Dazu schreiben die Initianten in 
einem Bulletin: «Noch weiss niemand, wann diese Gesetze 
und Verordnungen das Licht der Welt erblicken, noch 
weiss niemand, welches Resultat sich aus den in der Bot
schaft erwähnten Bereinigungen, Ueberprüfungen, Absich
ten und Möglichkeiten ergibt.»
Ich möchte nur in einem Punkt auf meine damalige Postu
latsbegründung zurückkommen, weil sie jetzt gerade ak
tuell ist: Ich verlangte unter anderem ein Verbot der Wer
bung für alkoholische Getränke in öffentlichen Anlagen 
und auf öffentlichen oder öffentlich bewilligten Anschlag- 
stelien, in öffentlichen Verkehrsmitteln und ferner auf 
Sportplätzen. Des weitern galt mein Vorstoss der Unterbin
dung einer unseriösen oder gar abstossenden Werbung in 
Zeitungen und Zeitschriften. Ferner verlangte ich schärfere 
Bestimmungen beim Handel mit gebrannten Wassern, bei
spielsweise wegen nebenberuflicher Bestellungsaufnah
men bei Arbeitskollegen, Vereinsmitgliedern oder ändern 
näheren Bekannten. Angepeilt wurden ferner die Lock- 
preisangebote und Wettbewerbe. Viele Geschäfte sind da
zu übergegangen, Spirituosen teilweise sogar unter dem 
Selbstkostenpreis vor ihren Geschäftshäusern als Lockm it
tel zu präsentieren, damit weitere Waren dazugekauft wer
den. Es ist das bestimmt eine besonders verwerfliche Art 
der Reklame.
Die Alkoholverwaltung, das Finanz- und Zolldepartement 
und schliesslich eine Expertenkommission haben sich aus
serordentlich viel Mühe gegeben, eine sinnvolle Teilrevi
sion des Alkoholgesetzes zu erarbeiten. Das Vernehmlas
sungsverfahren ist im Jahre 1973 -  also schon vor fünf 
Jahren -  in die Wege geleitet und 1974 abgeschlossen 
worden. Der Gesetzentwurf liegt demnach schon seit 
einigen Jahren vor. Das Department tr ifft keine Schuld, 
dass die Vorlage nicht längst verabschiedet ist. Weil als zu 
wenig dringend oder bedeutungsvoll angesehen, wurde 
die Revision nicht in die Ziele der Regierungspolitik der 
laufenden Legislaturperiode aufgenommen. Jetzt haben 
w ir die Gegenreaktion mit der Volksinitiative. Ich warte ab, 
wie die Anträge von Frau Deneys und Herrn Ammann be-
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handelt werden; sofern sie nicht die Gnade des Rates fin 
den sollten, würde ich noch heute eine Motion einreichen, 
mit dem Zweck, dem Parlament kurzfristig die Revision 
des Alkoholgesetzes vorzulegen. Es ist das nach meiner 
Ansicht die einzige M öglichkeit, die eingefrorene Vorlage 
von den Beschlüssen über die Legislaturziele loszulösen. 
Ich beziehe ferner die Intensivierung der Arbeiten für die 
Schaffung eines Präventivgesetzes gegen Suchtkrankhei
ten in meinen Vorstoss ein und ausserdem in Postulats
form den Erlass der massgebenden Bestimmungen in A rti
kel 420 der Lebensmittelverordnung bezüglich der Wer
bung für Tabakartikel.
Was das Präventivgesetz anbelangt, so sind die Hinweise 
in der Botschaft des Bundesrates auf den Seiten 7 und 8 
sehr vage. Immerhin w ird festgehalten, dass trotz noch 
unterschiedlichen Auffassungen die Mehrheit der Kantone 
mit dem Erlass eines solchen Gesetzes grundsätzlich ein
verstanden ist. Mit meinem Vorstoss möchte ich ebenfalls 
den Vorarbeiten neue Impulse geben.
Schliesslich wäre es erfreulich, wenn die Vorschriften über 
die Tabakwerbung in Bälde erlassen würden. Hier möchte 
ich beifügen, dass sich wohl viele Jugendliche erfreu li
cherweise das Rauchens enthalten, dass aber festzustel
len ist, dass Schulpflichtige in vermehrtem Masse -  und 
das in aller Oeffentlichkeit -  dem Rauchen verfallen sind. 
Bei vielen ist das die Vorstufe zum Drogenkonsum.
Es ist m ir klar, dass es ausserordentlich schwer ist, ein 
Reklameverbot so zu formulieren, dass die Werbung für 
den Nikotingenuss durch M inderjährige ausgeschlossen 
ist. Mit wenigen Ausnahmen enthält bekanntlich die B ildre
klame jugendliche Raucher, also eine raffinierte Methode, 
jungen Leuten weiszumachen, das vermeintliche Erwach
sensein oder Erwachsenwerden könne auf diese Weise 
unterstrichen werden. Wer einmal raucht, hat bekanntlich 
Mühe, dieses Uebel loszuwerden, besonders wenn er zum 
chronischen Raucher geworden ist. Es ist unsere Aufgabe, 
im Interesse der Gesunderhaltung des Volkes zahlreiche 
uns bekannte Unzulänglichkeiten endlich auszumerzen.
Mit der Zustimmung zur Volksinitiative wäre eine Radikal
lösung gegeben. Persönlich stimme ich fü r den Antrag 
Ammann. Sofern sich die Mehrheit des Rates nicht dazu 
sollte entschliessen können, den Anträgen Deneys oder 
Ammann zuzustimmen, würde ich, wie erwähnt, Motion 
und Postulat einreichen. W ir dürfen es uns auf keinen Fall 
leisten, nach der Behandlung des Volksbegehrens längere 
Zeit mit leeren Händen dazustehen.

Mme Bauer: Les pröoccupations exprimees par les au- 
teurs de l’in itiative populaire contre la publicite pour des 
produits qui engendrent la dependance ont 6t6 maintes 
fois övoquees dans ce Parlement. En effet, au cours des 
dix derniöres annöes, il n'y eut pas moins de 14 interven- 
tions de däputös ou p6titions aux Chambres föderales 
concernant les möfaits de l’alcool ou du tabac. A chaque 
fois, le Conseil föderal röpondu en utilisant ä peu de 
chose pres les termes utilisös pour r6pondre aux jeunes 
Bons-Templiers. II admet que Tabus des substances qui 
engendrent la dependance est nuisible ä la sant6 et que 
les articles 32bis, 32quater et 69bis obligent les autoritös 
föderales ä prendre des mesures pour am öliorer la santö 
publique. Quant aux buts visös, il estime que les objectifs 
des auteurs de l’ initiative et leS intentions des autoritös 
föderales concordent, mais il note qu’il y a divergence 
quant aux moyens d'y parvenir. Une s6rie de mesures ont 
d6jä etö prises; d ’autres mesures sont en pröparation, 
assure-t-il. Parmi ces mesures il eite la rövision de la loi 
sur l'alcool et de l’ordonnannce sur les denröes alirren- 
taires, l'augmentation de l’impöt sur le tabac et l’ölabora- 
tion d ’une loi sur la prövention des toxicomanies.
En fait, on a le sentiment pönible, une fo is de plus, qu’il 
en reste au stade des intentions et que, pour toutes sortes 
de bonnes raisons, il tarde ä passer aux actes. Et pourtant 
il est grand temps, il est urgent d ’agir. Pour s'en convain- 
cre, il suffit de faire le point de la S itu atio n  tant sur l’al-
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coo lism e que sur le tabagisme qui sävissent dans notre 
pays.
Mais, avant de poursuivre, qu’il soit tout d'abord claire- 
ment ötabli que nous nous räförons aux excäs d ’alcool et 
aux excäs de tabac et qu'il n’est pas question de condam- 
ner globalement une consommation modöröe et raisonna- 
ble de ces deux produits.
En octobre 1977 a eu lieu, ä Lausanne, le premier collo- 
que national sur l’alcoolisme, auquel prirent part quelque 
200 participants, tous engagäs dans la prävention de l’al- 
coolisme. Au cours des däbats, on fit mention des infor- 
mations suivantes: en Suisse, selon une ätude publiäe par 
l'lnstitu t suisse de prophylaxie de l'alcoolisme, le taux de 
consommation excessive d ’alcool a augmente de 21 pour 
cent entre 1960 et 1970. En 1975, par exemple, präs de 20 
pour cent des däcös par accident ätaient imputables ä 
l’alcool, ainsi que 38 pour cent de toutes les condamna- 
tions pour infractions ä la loi sur la circu lation routiäre.
Autre statistique äloquente: selon Leu et Lutz, qui ont pu- 
bliä en 1975 une ätude sur le’s aspects äconomiques de la 
consommation d ’alcool dans notre pays, le coüt global de 
Tabus de l’alcool est evaluä ä plus d ’un m illiard, alors que 
pour 1972, par exemple, les recettes globales n’attei- 
gnaient que 483 millions.
Ces chiffres prouvent, si besoin en ätait, que l’alcoolisme 
repräsente un probläme de Santä publique et que ses im- 
plications sur notre äconomie sont importantes. II n’est 
pas seulement responsable des cirrhoses häpatiques, il 
est un des facteurs essentiels qui conduit ä l’hospitalisa- 
tion et l’une des causes importantes de l’absentöisme pro- 
fessionnel. Enfin, l’alcool est de plus en plus asisociä ä la 
consommation d'autres drogues et les mädecins sont ac- 
tuellement confrontäs ä la gänäration des jeunes polytoxi- 
comanes qui passent de la morphine et de l’häroi'ne ä 
l ’alcool et vice versa.
Mais venons-en au probläme du tabac. En 1977, les Ca
hiers medico-sociaux äditäs par Mödecine et Hygiene ä 
Genäve ont consacrä un numäro au tabagisme et ä ses 
mäfaits. Les mädecins qui ont collaborä ä la rädaction de 
ce cahier, internistes, pneumatologues, cardiologues, in
sistent tous sur la nocivitä du tabac et sur le polymor- 
phisme de sa toxicitä. En effet, si celle de la nicotine est 
connue depuis longtemps, on räalise depuis relativement 
peu de temps les dangers que präsentent d ’autres compo- 
sants de la Cigarette, ä savoir le goudron, le monoxyde de 
carbone, l'oxyde d ’azote, l’acroläine, etc. D'autre part, ce 
n'est que räcemment qu’on a pris conscience de la rela- 
tion entre le fait de fumer et la fräquence d ’affections 
telles que le cancer des poumons, la bronchite chronique 
et l’emphysöme, ainsi que des maladies cardio-vascu- 
laires.
Publiä en 1964, le rapport Terry qui ätablit cette corräla- 
tion a 6tä confirmä depuis par des centaines d ’enquötes 
scientifiques et ie Dr Arnold, Präsident de l’A'ssociation 
suisse contre la tuberculose et les maladies pulmonaires, 
n’häsite pas ä äcrire ceci: «Si l ’usage du tabac ätait d ’ap- 
parition räcente, on peut se demander si cette herbe ne 
serait pas soumfse ä la mSme interdiction que la marijua- 
na; eile le meriterait en tout cas.» Et il affirme que sur 
2000 däcäs annuels ä la suite de cancer du poumon, en 
Suisse, on estime ä 1900 ceux qui sorit dus ä la Cigarette.
Le professeur Riotton, directeur du Centre de cytologie et 
de däpistage du cancer, estime que l'augmentation du 
nombre des cancer's des bronches a pris ces derniöres 
annäes une allure äpidämique. II en rend responsable la 
Cigarette, «dont la fumee, assure-t-il, est une combinaison 
remarquable de poisons qui contribuent ä tuer präcoce- 
ment, voire ä rendre infirmes ceux qui en abusent». II dä- 
plore que le Conseil fädäral, cädant aux pressions de l’in- 
dustrie du tabac, renonce ä une augmentation de l ’impöt 
sur le tabac. II condamne l ’argument äconomique ä court 
terme Selon lequel cette augmentation provoquerait une 
dim inution des ventes, donc une dim inution des recettes 
de l’Etat.
A ce sujet, il convient de präciser qu’en 1976, l’AVS/AI,

präsentäe gänäralement comme la grande bänäficiaire des 
taxes sur le tabac, a ätä alimentäe ä raison de 5 pour cent 
seulement par cette industrie et le professeur Riotton sou- 
ligne, en contrepartie, les önormes döpen'ses de santö 
publique qu'entraine l’abus du tabac en frais mödicaux, 
hospitalisation, invaliditö, absentöisme.
Enfin, l’Organisation mondiale de la sant6 a publiö un tir6- 
ä-part intitu lö Usage du tabac et eantö dans lequel il est 
soulignö notamment que la mortalite. chez les fumeurs de 
cigarettes, depa'sse en moyenne de 30 ä 80 pour cent ce 
qu'e lle est chez les non-fumeurs, que la surmortalitö aug
mente avec la consommation de cigarettes, et qu’elle est 
plus forte chez les individus qui commencent ä fumer 
jeunes. Or, nous le savons, on commence ä fum er de plus 
en plus jeune et les jeunes filies, comme le rappelait Mme 
Spreng, tendent ä döpasser les garpons.

L’Organisation mondiale de la santö a möme 6t6 jusqu’ä 
lancer le Slogan suivant: «La Cigarette est un instrument 
de mort ä l ’ögard duquel la neutralitö n'est pas possible.»
Je ne veux pas allonger davantage la liste des citations. 
Elles sont accablantes. Face ä des statistiques, ä des faits 
de ce genre, relatös par des praticiens qui sont journelle- 
ment confrontös ä ces formes de toxicomanie, l’avis d ’une 
poignee de scientifiques, en gönöral non m idecins, mis en 
övidence par l’ industrie du tabac pour vanter sa marchan- 
dise, ne saurait 6tre retenu, pas plus que certains argu- 
ments 6conomiques ä court terme. II importe par consö- 
quant de prendre au serieux l’in itiative des Jeunes Bons- 
Templiers, qui exprime des preoccupations bien röelles et 
partagöe's, on ne le soulignera jamais assez, par tous ceux 
qui sont confrontös ä ces flöaux que sont Tabus d ’alcool 
et de tabac.
La legislation de notre pays en la matiöre accuse un re
tard important comparöe ä celle de nombreux pays. En 
France, par exemple, depuis 1976, la röclame en faveur du 
tabac est interdite ä la radio, ä la TV, au cinema, au 
thöätre et dans les salles de spectacle, dans les pro’spec- 
tus et sur les affiches. La surface accordöe dans les jour* 
naux est limitöe. En Italie, depuis 1962 d§jä, toute publici- 
tö pour articles de fumeurs est interdite. L'association 
«Tabagisme», Organisation faTtiöre qui groupe une cin- 
quantaine d ’ institutions et organisations de Suisse et dont 
le prösident est le professeur Abelin, directeur de l’ lnstitut 
de medecine präventive de l’Universitö de Berne, insiste 
teur l’urgence d'une röglementation lägale qui porterait no
tamment: 1) sur l ’in terdiction de la public itö en faveur du 
tabac teile qu’e lle est pratiquöe en France; 2) sur l ’aver- 
tissement obligatoire qui devrait figurer sur chaque paquet 
de cigarettes concernant les risques pour la santö et la 
döclaration des substances nocives te ile qu’elle existe aux 
Etats-UniS; enfin, 3) sur l’ interdiction de remettre aux mi- 
neurs des ächantillons de cigarettes et de vendre des ci
garettes sans emballage.

Certes, la lim itation de la publicitö ne repräsente qu’un 
moyen de prövention parmi beaucoup d ’autres, te ls que 
l’ information dans les öcoles, ä la radio, ä la TV, mais ce 
moyen doit ötre utili'sö. II n’est pas admissible qu’on conti- 
nue ä präsenter la Cigarette comme un symbole de r6us~ 
site sociale ou sentimentale. II n’est pas davantage admis
sible que, pour se donner bonne conscience, l’ industrie du 
tabac cröe ä grand renfort de publicitö -  il en est d ’ail- 
leurs de mäme de l ’alcool -  des fondations pour la protec
tion de l’environnement ou dote d appareils coüteux des 
höpitaux qu’elle contribue largemenl ä remplir,

Pour toutes ces raisons, il faut regretter que le Conseil 
tödöral, suivi par une m ajoritö de la commission du Con
seil national, n’ait pas jugö bon de soutenir l’ in itiative des 
Jeunes Bons-Templiers ou de präsenter un contre-projet. 
Pour notre part, nous Soutiendrons l’initiative et, ä däfaut, 
nous soutiendrons le contre-pro jet de M. Ammann.

Braunschwelg: Ich verzichte darauf, jenen Teil der Bot
schaft zu kritisieren, der heute nachmittag bereits von an-
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derer Seite kritis iert worden ist. Auf etwas anderes aber 
möchte ich hinweisen: Der Text der Botschaft ifet den jurv- 
gen Initianten gegenüber (ähnlich wie gewisse Voten von 
heute nachmittag) sehr wohlwollend abgefasst. Aber es ist 
ein väterliches Wohlwollen; ich möchte beinahe sagen: 
Etwas «zuviel väterlich», sozusagen grossväterlich oder ur- 
grossväterlich. Ich befürchte, dass die Initianten sowohl 
der Botschaft wie unserer Debatte diesen Ton nicht ab
nehmen. Ich glaube sogar, sie haben recht damit; w ir hät
ten das früher auch nicht getan. Junge Leute lieben das 
richtigerweise nicht. Sie haben auch gute, handfeste Grün
de: Die Versprechungen, die man ihnen anbietet, sind 
nicht konkret. Man Sollte ihnen aber etwas Verbindliches 
anbieten.
Das sind die Gründe, weshalb ich mich für ein Ja zu die
ser Initiative entschieden habe, allenfalls ein Ja zum Ge
genvorschlag. M it weniger geht es nicht. Das würden auch 
Sie nicht tun, weder als Verhandlungspartner noch Im Ge
schäftsleben.
Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt aufmerksam 
machen, der nicht genau den gesundheitspolitischen 
Aspekt betrifft, der zu sehr im Vordergrund unserer heuti- 
Debatte stand. Es geht ja nicht nur um den Alkoholismus 
und nicht nur um das Nikotin, es geht um sehr viel weni
ger, nämlich nur um die Reklame, um die Werbung dafür. 
Ich erlaube mir, an dieser Stelle Herrn S igrist zu antwor
ten, der sogar von Prohibition gesprochen und diese Ab
sich t den Initianten unterschoben hat. Ich kann ausdrück- 
lieh erklären, dass die Prohibition nie das Ziel der Initian
ten war, weder in ihrer übrigen Tätigkeit noch bei dieser 
Initiative. Ich kenne diese Organisation seit einigen Jahr
zehnten; ich habe ihre Publikationen verfolgt und kann 
erklären, dass die Absage an die Prohibition immer die 
gleiche war und nicht je tzt aus abstimmungstaktischen 
Gründen so gedreht worden wäre. Solche Befürchtungen 
sind völlig fehl am Platz.
Ich bitte Sie, in Ihre Ueberlegungen das folgende einzube
ziehen: Das ist nicht die einzige Initiative, über die w ir zu 
diskutieren haben; einige weitere stehen bevor, sie wur
den heute teilweise ausdrücklich erwähnt. Eines ist diesen 
Initiativen gemeinsam (und damit sollten w ir uns befas
sen): Sie wurden von kleinen, sehr aktiven Gruppen einge
reicht, meist bestehend aus jungen Menschen, die einer 
gemeinsamen Idee verpflichtet sind und das M ittel der 
Volksinitiative für die politische Auseinandersetzung ge
wählt haben. Es geht dabei um Fragen des öffentlichen 
oder privaten Verkehrs, des Umweltschutzes, der Energie 
oder des w irtschaftlichen Wachstums. Das Gemeinsame 
dieser Vorstösse kommt auch hier -  wo es um das Rekla
meverbot geht -  zum Ausdruck, nämlich das Unbehagen 
gegen das ungezügelte Wirtschaftswachstum der letzten 
Jahrzehnte, die Auffassung, dass die technischen Fort
schritte nicht mehr der Lebenserleichterung dienen, son
dern zur Bedrohung der Menschen geworden sind; die 
Steigerung des Lebensstandards erhöht die Lebensqualität 
nicht mehr, sondern gibt zu Sorgen Anlass und zeigt ge
wisse Kehrseiten auf.
Aus diesen Initiativen geht immer w ieder eines hervor: W ir 
müssen umdenken. Das wurde heute morgen im Zusam
menhang mit der Entwicklungszusammenarbeit ebenso er
wähnt; w ir sollten das viel ernster nehmen.
Ueberlegen w ir uns einmal: Einstmals war die Reklame 
eine Hilfsfunktion für die W irtschaft; heute ist sie zur Re
klameflut, beinahe zum Selbstzweck geworden.
In der Botschaft ist davon die Rede, dass w ir auf die Ar
beitsplätze im graphischen Gewerbe Rücksicht zu nehmen 
hätten. Damit ist die Reklame zum Selbstzweck geworden. 
Jetzt geht es um die Reklame für Suchtm ittel; es könnte 
ebensogut um jene für Autos, Banken oder Versicherun
gen gehen, um jene Branchen zu erwähnen, in denen die 
Reklame besonders maSs- und uferlos geworden ist. Diese 
Reklame ist m itverantwortlich für das unkontro llierte und 
planlose Wachstum. Wir wissen um die damit verbundene 
Rohstoff- und Energieverschwendung. W ir alle kennen den

Papierkrieg und regen uns darüber auf; w ir hören Meinun
gen rund um uns, die in die gleiche Richtung gehen. Wir 
haben uns alle schon geärgert über die vollen Briefkästen, 
die raffinierten Zusendungen, die w ir erhalten und mit de
nen w ir umgarnt werden sollen. W ir wissen, wie oft die 
Reklame zur Verschandelung der Natur und der Umwelt 
führt. W ir können ihr nicht Einhalt gebieten, w ir wissen 
keine Antwort und haben auch nur ganz spärliche Vor
schläge zu machen. -  Es ist ungenügend, dieses Nein aus
zusprechen, wenn konkrete Versprechungen fehlen.
Der Hinweis auf die persönliche Freiheit «sticht» nicht; 
vielmehr ist es ja gerade umgekehrt: W ir wollen die per
sönliche Freiheit zurückgewinnen, indem w ir weniger von 
Reklame in Beschlag genommen werden.
Der Bundesrat argumentiert m it der Handels- und Gewer
befreiheit. Wenn das geschieht, weiss man immer auch 
das andere: Es sind handfeste Interessen im Spiel. Leider 
ist das nur zwischen den Zeilen zu leSen. Aber diese Han
dels- und Gewerbefreiheit, von der hier die Rede sein 
müsste, ist ja  eine Werbe- und Manipulationsfreiheit ge
worden. ^o  war die Handels- und Gewerbefreiheit ur
sprünglich nicht gemeint. Wenn ich hier das Wort «Mani
pulationsfreiheit» benütze, führe ich bewusst das Freiheits
gerede ad absurdum, denn die Freiheit zu manipulieren, 
ist ein W iderspruch in sich selbst. Die Manipulationsfrei
heit hat keine Grundlage in unserer Verfassung, zum 
Glück.
Ein Ja zur Initiative oder wenigstens zum Gegenvorschlag 
wäre für viele junge Menschen, aber auch für Arbeitneh
mer, für Konsumenten, für Mieter, für Verkehrsteilnehmer, 
kurz für das Volk, von dem w ir heute morgen so viel ge
sprochen haben, ein Hoffnungszeichen: W ir sind nicht den 
harten Gesetzen und Sachzwängen der Privatwirtschaft 
ohnmächtig und hilflos ausgeliefert.
Was bleibt eigentlich jungen Menschen in unserer Zeit, 
die sich fü r ein Anliegen einsetzen, die sich politisch en
gagieren und eine Niederlage in einer Volksabstimmung in 
Kauf nehmen? Die Folgen sind uns bekannt, aber w ir be
jammern sie immer erst hinterher. Die einen der Jugendli
chen resignieren, andere geraten in die Isolation, sie neh
men am politischen Leben nicht mehr teil. Wenn sie und 
w ir G lück haben, dann rebellieren sie mit guten Gründen, 
und die zweitschlechteste Lösung fst die Flucht in die Dro
gen. Das wissen w ir sehr genau, und w ir wissen es g lück li
cherweise schon heute, zum voraus. Wir haben es in der 
Hand, die Entwicklung zu steuern. Nur sollten w ir den Mut 
haben, aus dem Teufelskreis auSzubrechen.
In diesem Sinne beantrage ich Ihnen, der Initiative oder 
dem Gegenvorschlag zuzustimmen.

M. Gautier: Rassurez-vous, je vais tenter d ’ötre particu- 
liörement bref. On a döjä d it beaucoup de choses et je 
crois que dans cette salle, ä peu prös tout le monde est 
d 'accord sur un point: il faut lu tter contre les abus de l’al- 
cool et du tabac. Lä o£i nous ne sommes pas d ’accord, 
c ’est sur la question de savoir comment atteindre ce but.
A mon avis, ce n'e'st pas en interdisant la publicitö que 
nous y  parviendrons. Je pense que ce que l’on peut faire, 
c'est tenter d ’äduquer les jeunes et les adolescents dans 
le sens de ne pas fumer et de ne pas boire.
J'en donne acte ä Mme Deneys: je  reconnais que cela 
n'est pas facile mafs je crois que c ’est un effort qui vau- 
drait ia peine d ’ötre accompli, mieux qu’il ne l'a 6t6 jus- 
qu’ä prösent et auquel on pourrait consacrer des forces et 
des moyens plus importants. Je ne veux pas entrer jei 
dans le d6tail. Je pense surtout qu’ il est absurde de vou- 
lo ir interdire la publicitö dans ce but. En effet, la publicitö 
pour le tabac et l'aicool ne se fait pas pour les jeunes par 
voie d ’affiches, ni dans la presse, eile se fait de bouche ä 
oreille, dans les öcoles, chez les copains: on se passe une 
Cigarette, on s’offre un verre d'alcool. Ce n’est pas pour 
rien que les jeunes Se droguent: il n’y a pas de publicitö 
pour la drogue, les jeunes s ’en passent quand m6me ou 
s'en recommandent, font du prosölytisme pour celle-ci,
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comme pour l'alcool et le tabac. Les jeunes ne sont pas 
impressionnös par la publicltö payante des journaux et 
dos affiche's, mais bien plutöt par ce que leur racontent 
leurs copains ou par ce que leur montrent leurs parents. 
Ein l'occurrence, voulo ir dim inuer chez les jeunes la con- 
sommation d'alcool et de tabac, est i’affaire de l’öcole et, 
avant tout, l'affaire de la famille. Ce n’est point en lögifö- 
rant -  surtout au niveau constitutionnel -  sur la publicitö 
que nous parviendrons ä am öliorer la Situation.

Oehen: Wir sind auf dem besten Wege, eine weitere Grup
pe positiv denkender, junger Demokraten zu vergrämen. 
Der Bundesrat empfiehlt schlicht und einfach, die Initiative 
gegen die Suchtm ittelreklame abzulehnen -  wobei man 
selbstverständlich einmal mehr die Zielsetzung mit gnädi
gem Wohlwollen würdigt, die Motivation der Initianten 
hoch lobt, aber den vorgeschlagenen Weg mit zum Teil 
doch recht fadenscheinigen Argumenten brutal ablehnt. 
Ganz so wie bei der A lbatros-Initiative, der Initiative We
ber und der Burgdorfer Initiative.
Glauben Sie w irklich, die positiven, idealistischen Kreise 
unseres Landes, die für die Volksgesundheit und eine 
langfristig gesicherte w irtschaftliche Zukunft, fü r eine 
menschenwürdige Gesellschaft und ein Leben, in echter 
Freiheit kämpfen, könnten auf diese Weise tatsächlich ih
ren so erwünschten und w ichtigen gesellschaftspolitischen 
Beitrag leisten? Wenn w ir immer w ieder alle jene frustrie
ren, die ohne Eigennutz und Gewinnabsichten in reinem 
demokratischen Geiste mitarbeiten, brauchen w ir uns 
nicht zu wundern, wenn w ir uns schlussendlich m it einer 
enttäuschten, politisch passiven Jugend oder gar mit fru
strierten Antidemokraten herumzuschlagen haben.
Wenn w ir zur Sache einige Ausführungen machen möch
ten, dann nur soviel: Die Werbung fü r alkoholische Ge
tränke und Raucherwaren ist ganz offensichtlich darauf 
ausgerichtet, den Konsum zu erhöhen. Sie weckt Bedürf
nisse, die sonst nur in bescheidenerem Umfange vorhan
den wären. Entgegen der Behauptung in der Botschaft ist 
es überhaupt nicht zu bestreiten, dass die Suchtm ittelre
klame den Konsum der Suchtmittel steigert. A lle jene Krei
se, seien es Bierbrauer oder Weinproduzenten, die M illio 
nen für die Gemeinschaftswerbung ausgeben, wären ja 
ausgewachsene Dummköpfe, wäre es nicht so. Und 
Dummköpfe sind dieSe Leute ganz gewiss nicht, sondern 
sehr gut rechnende Geschäftsleute.
Auf Seite 10 in unserer Botschaft steht eine Aussage, die 
in ihrer materialistischen Schamlosigkeit alles in den 
Schatten stellt, was in den vergangenen Monaten und Jah
ren bei der Bekämpfung von Vorlagen zum Umwelt- und 
Menschenschutz ins Feld geführt wurde. W ir lesen dort: 
«Ein generelles Werbeverbot würde kurzfristig die Rekla
mebranche, das graphische Gewerbe und einen Teil der 
Presse treffen. Längerfristig könnte ein Werbeverbot even
tuell einen Konsumrückgang und somit Auswirkungen für 
die Produzenten und Händler zur Folge haben.» Dann wird 
besänftigend erklärt: «Wenn ein Werbeverbot tatsächlich 
einen durchschlagenden Erfolg im Sinne der Hebung der 
Volksgesundheit hätte, so müssten wohl diese nachteiligen 
Folgen in Kauf genommen werden.» Weil also nur ein Teil
erfolg erwartet werden kann, machen w ir lieber nichts, 
hetest das auf deutsch. Als ob es überhaupt irgendeine 
Massnahme gäbe, die einen durchschlagenden Erfolg zur 
Hebung der Volksgesundheit hätte. W ir wissen doch ganz 
genau, dass eine Unzahl mehr oder weniger bedeutungs
voller Faktoren für das Absinken der Volksgesundheit ver
antwortlich sind. Jedesmal aber, wenn irgendwo an einer 
Ecke das Problem angepackt werden soll, kommen die 
Gralshüter der absolut verstandenen Handels- und Gewer
befreiheit herbeigestürzt, um voller M itgefühl zu verhin
dern, dass irgendein Erwerbszweig unserer Industrie- und 
Wachstumsgesellschaft in Mitleidenschaft gezogen werden 
könnte. Aber völlig m itle idlos ist man gegenüber den Op
fern dieser Politik. Zynisch heisst es dann, es sei ja  jeder 
frei zu rauchen, zu trinken, sich zu verglotzen und zu ver
fetten und so weiter. So, als ob nicht durch die Werbung

geradezu gesellschaftliche Zwängo geschaffen würden, 
denen nur wenige widerstehen können. Man zweifelt, ob 
m it der vorgeschlagenen Massnahme das anvisierte Ziel 
erre icht werde, schlägt dafür mehr oder weniger wirksame 
andere Massnahmen, m it denen das Ziel aber auch nicht 
oder noch viel weniger erre icht wird, vor, die aber vor al
lem niemandem weh tun. Geben w ir uns eigentlich Re
chenschaft, dass w ir m it dieser Politik unsere bürgerliche 
Gesellschaft, die w ir zu verteidigen wähnen, immer mehr 
in M isskredit bringen? Es wäre höchste Zeit, dass w ir un
sere Wertskala neu überprüften und die entsprechenden 
Folgerungen ziehen. Wenn w ir m it Hilfe des vorgeschlage
nen Reklameverbots den Konsum an Tabakwaren und A l
koholika nur um sagen w ir einmal 15 Prozent senken 
könnten -  ich bin persönlich überzeugt, dass es langfristig 
mehr sein werden - ,  lohnen sich die Umstellungsschwie
rigkeiten für das graphische Gewerbe und die Bundeskas
se. Für die Pressevielfalt brauchen w ir übrigens nicht zu 
fürchten, da ohnehin vor allem die Pressegiganten von der 
Suchtm ittelreklame profitieren und mit diesem Profit die 
Kleinen auffressen können. Die Vollzugsschwierigkeiten 
sind selbstverständlich zu bewältigen, wobei w ir allerdings 
festzustellen haben, dass w ir nur für unser Land und nicht 
für die Nachbarstaaten verantwortlich zeichnen können.
Zum Schluss möchte ich in aller Form gegen die Gesamt
würdigung der Initiative durch den Bundesrat protestieren. 
Das von den Initianten vorgeschlagene allgemeine Werbe
verbot fü r Raucherwaren und alkoholische Getränke, so 
sagt der Bundesrat, ist daher als einseitige, unverhältnis- 
mäsfeige und unzweckmässige Massnahme abzulehnen. 
Diese Aussage ist diskrim inierend und zudem falsch, da 
das Werbeverbot keineswegs als alleinige Massnahme vor
geschlagen wird, sondern durch komplementäre Vorkeh
rungen ergänzt werden kann und soll. Kein Mensch nimmt 
übrigens an, mit dem Reklameverbot sei das Suchtpro
blem gelöst. Hingegen -  und das ist der Kern meiner Aus
sage -  sabotiert man mit der Werbung enorm viele positi
ve Bemühungen zur Vermeidung und Rettung der Sucht
kranken, und das ist ganz einfach nicht weiter verantwort- 
bar.
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag von Frau Kollegin De- 
neys oder von Herrn Ammann zu unterstützen.

Hier w ird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le döbat sur cet obfet est interrom pu

Schluss der Sitzung um 19.50 Uhr 
La söance est ievöe ä 19 h 50
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Zwygart, Berichterstatter: Es liegt m ir daran zu bezeugen, 
a'aSs in der Kommission unser Departementschef seine 
Haltung, in dieser ganzen schwierigen Lage helfen zu wol
len, eindrücklich bekundete; aber ein Stück weit sind ihm 
die Hände gebunden: die Situation liegt so, dass der gan
ze Fragenkomplex bei vier Departementen liegt. Einmal ist 
natürlich die Qesundheitsdirektion sehr daran interessiert, 
dass in diesen Fragen (Suchtmittelreklame) etwas ge
schieht; auf der ändern Seite liegt dafe Alkoholgesetz beim 
Finanz- und Zolldepartement, und dieses hat wahrhaftig 
gegenwärtig andere Sorgen als das Alkoholgesetz und hat 
es deshalb in zweite Priorität gesetzt. Da kann das Depar
tement des Innern wenig machen. Es liegt an uns, dem De
partementschef heute den Rücken zu stärken in dieser 
Sache. Dann ist das Justizdepartement betroffen. Das hat 
letzthin eine Mitteilung zur Alkoholprom illegrenze erlas
sen und m itgeteilt, die Festlegung des A lkoholprom ille-Sat- 
zes sei bloss eine Komponente in diaser ganzen Frage. 
Also lässt man auch diese Komponente weg, und damit 
fä llt wieder ein Steinchen aus dem ganzen Mosaik. Dann 
haben w ir das Volkswirtschaftsdepartemerrt. Das hat ein 
grosses Interesse, dass unser Gewerbe blüht -  das Druk- 
kereigewerbe, das Zeitungsgewerbe, das Bierbrauergewer
be; das ist sein volles Recht. So ist ein Departement ge
gen das andere, und das ist die schwierige Situation, in 
der sich unser Departement des Innern befindet. Diesen 
Eindruck hatte man in unserer Sitzung, und ich möchte 
unsern Kollegen Schaffer ermuntern, seine angekündigten 
Anträge, seine Motion, sein Postulat einzureichen, je nach
dem, wie unsere Abstimmungen ausgehen; er könnte dem 
Departement des Innern dadurch den Rücken stärken. Das 
wäre eine grosse Hilfe.
Nun ganz kurz zu den gestern gefallenen Voten. Herr Gau
tier hat recht, wenn er die Eltern und Erzieher als Haupt
verantwortliche darstellt. Aber nun möchte ich aus der 
Praxis folgendes sagen: W ir haben im Kanton Bern seiner
zeit -  noch unter der Direktion unseres früheren Kollegen 
Köhler -  sehr gute Broschüren erhalten gegen den Alko
holmissbrauch, gegen den Tabakmissbrauch; aber es pas
sierte folgendes: Man hat diese Broschüren mit den Schü
lern besprochen, die Schüler gingen in die Pause, und an 
der Plakatwand vor dem Pausenplatz hing das schöne 
Bild «Bier ist etwas Gutes»; oder dann sprach man gegen 
das Rauchen. Nach diese Stunde trafen die Schüler das 
prächtige Plakat «Sei ein Mann und rauche Stumpen». So 
wird kontraproduktiv gearbeitet, und das ist falsch. Man 
muss begreifen, wenn Lehrerorganisationen hier eine Peti
tion eingereicht haben, weil sie sich von der Oeffentlich- 
keit betrogen fühlen in ihrem Dienst. Weiter wurde gestern

behauptet, die Guttempler-Jugend strebe die Prohibition 
an. Das ist eine ganz böse Unterschiebung. Ich darf bezeu
gen, dass diese jungen Leute niemandem den Alkohol 
verbieten wollen; sie arbeiten ja nur in der Richtung der 
Gefährdeten, der Unselbständigen; die 90 Prozent der soli
den Schweizer und Schweizerinnen braucht man nicht zu 
bemuttern, denen braucht man nichts zu verbieten. Das 
sehen ganz sicher auch diese Jungguttempler ein, davon 
bin ich fest überzeugt. Es wäre aber nicht recht, wenn w ir 
die uneigennützigen Bestrebungen dieser jungen Leute 
nicht irgendwie unterstützen wollten. Sie sollten ein Entge
genkommen spüren. Das zu den gestrigen Voten.
Und nun zu den Anträgen. Madame Deneys hat den Antrag 
gestallt, die Initiative gutzuheissen und sie dem Volk zur 
Annahme zu empfehlen. Wenn ich an die Verhandlungen 
in der Kommission zurückdenke, liegt die Situation ein
deutig. W ir hatten eine Abstimmung mit 14 Stimmen für 
die Anträge des Bundesrates (kein Gegenvorschlag, Ab
lehnung der Initiative) und 4 Enthaltungen. Das ist die Hal
tung der Kommission, und diesen Antrag habe ich Ihnen 
wiederzugeben.
Als Z w eiio - folgt der Antrag Ammann, im Fall, dass der 
Antrag Deneys abgelehnt wird. Herr Ammann hat gestern 
mitteilen können, die Initianten seien bereit, die Initiative 
zugunsten seines Gegenvorschlages zurückzuziehen. Ich 
habe es in der Kommission übernommen, mit den Initian
ten zu reden und sie zum Rückzug zu bewegen. Meine 
Mission ist damit erfüllt. W ir haben es nun in der Hand, 
unser Rat entscheidet heute, welche Abstimmung zu erfo l
gen hat; entweder wird die Initiative dem Volk vorgelegt 
oder der flexiblere Antrag Ammann, der nicht so restriktiv, 
nicht so eng ist wie die Initiative. Diesen Entscheid muss 
ich Ihnen überlassen. Die Kommission hat zum Antrag 
Ammann keine Stellung nehmen können; sie hat -  wie ich 
schon gesagt habe -  zur Initiative eindeutig Stellung ge
nommen, und diese Stellung habe ich hier zu vertreten.

M. Mugny, rapporteur: Je me bornerai, dans ce döbat, ä 
röpondre aux deux propositions qui sont faites d ’un cötö 
par Mme Deneys et de l’autre par M. Ammann.
Nous sommes tous d'accord sur les buts ä atteindre, c ’est- 
ä-dire öviter les abus de la consommation d'alcool et de 
tabac et leurs consequences. Comme toujours, les avis 
divergent au moment oü il s'agit de mettre en place des 
moyens d ’action. Comme l’a dit, je crois, M. Sigrist, la con- 
söquence logique de la proposition des Jeunes Bon's-Tem- 
pliers serait d ’interdire la consommation de l'alcool et du 
tabac. Mais chacun se rend bien compte que ce n’est pas 
possible. En consöquence, les Jeunes Bons-Templiers ont 
pri's une position intermediaire: faisons un effort quand 
möme et interdisons la publicitö.
C'est sur cette question-lä que j ’aimerais revenir. Est-ce 
que c'est bien lä un moyen propre ä atteindre le but?
Mme Deneys, qui faisait partie de la commission, n’a pas 
prösentö sa proposition dans le cadre de la commission. 
Elle s ’est abstenue ä la votation finale. Je ne peux donc 
pas lui röpondre au nom de la commission, mais en mon 
nom personnel. La commission, comme teile, s’est pronon- 
c6e sur le problöme du contre-projet öventuel et Sur celui 
de I’ initiative. Sur ces points, je  puis röpondre en son nom. 
J ’aimerais, pour mieux voir le problfeme, prendre quelques 
exemples. Mme Deneys vient d ’une rögion de Suisse qui 
est une rögion vinicole, qui produit du vin; heureusement, 
on en a encore en Suisse! Comment se fait la publicitö 
pour le vin? Je laisSe de cötö maintenant le problöme de 
la publicitö dans les journaux et dans les affiches des 
gares. Mais si les commerpants en vin veuient vendre leur 
marchandise, il faut bien qu’ils aient des reprösentants. 
Est-ce que les reprösentants font partie de la publicitö ou 
non? Or les reprösentants sont quand meme i ’un des ins- 
truments de promotion des ventes les plus importants qui 
existent actuellement. Certains commerces de vins n'ont 
pas de reprösentants. Comment font-ils pour vendre leur 
marchandise? Ils s’adressent directement ä la clientöle. 
Vous recevez certainement, de temps en temps, dans vos
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bottes aux lettres, des offres qui sont faites par des com- 
merpant en vins ou par des producteurs de vlns pour leurs 
produits. Est-ce que cette publicitö sera interdite ou non, 
suivant qu’elle est faite d ’une manidre gönörale, par dlstri- 
bution de prospectus dans les bottes aux lettres, ou 
qu’elle est adressöe directement ä certaines personnes 
choi'sies? Comment va-t-on dölim iter exactement le Pro
bleme de la publicit6, oü va-t-on s’arröter?
La publicitö pour le tabac: Tun des soucis qui s’est mani
feste hier, c ’est d ’öviter que les öchantlllons de cigarettes 
ne soient distribu£s ögalement aux jeunes. C'est un point 
sur lequel on peut se mettre d 'accord: interdlre la diStri- 
bution des öchantillons ä la jeunesse. Bien! II est possible 
de le fa ire dans le cadre actuel des dlspositions constitu- 
tionnelles. Nous n’avons pas besoin, pour cela, d ’une nou- 
velle disposition constitutionnelle. I! suffit de le pr6voir 
dans la loi. Mais si on veut aller plus loin, si on veut, en 
definitive, interdire toute publicite pour le tabac? Vous 
savez que l’ industrie du tabac fait des efforts importants, 
en particulier dans la recherche en matiöre de filtres, pour 
eiim iner les inconvönients du tabac, la nicotine et le gou- 
dron. Avec l’ initiative, on aboutirait ä empöcher que des 
progrös puissent se faire dans cette d irection puisqu’on 
ne pourra pas präsenter les produits nouveaux. En outre, 
quand on proposera des mesures concrötes et positives 
visant ä informer les jeunes, ä attirer l’attention de la po- 
pulation sur les inconvönients des abus du tabac et de 
l’alcool, il faudra bien parier du tabac et de l'a lcoo l! Ce 
sera aussi une publicitö indirecte qui sera faite.
II me paralt donc que, dans ce cadre-lä, voulo ir interdire 
toute publicitö, c'est prendre des mesures qui vont au- 
delä de ce qu’on peut lögitimement attendre, au-delä des 
buts que l’on vise. Ces buts peuvent Stre atteints par d ’au- 
tres moyens. Je röpöte que pour nous l’essentiel -  c ’est 
sur ce point que M. Hürlimann, conseiller föderal, donnera 
des garanties -  consiste ö prendre des mesures positives 
dans le cadre de l’ information, de la formation, de la pro- 
pagande positive pour attirer l’attention de la population 
sur les dangers que font courir les abus dans le domaine 
de l’alcool et du tabac. C’est dans ce sens-lä, ä notre avis, 
que doit porter l’effort esSentiel, non pas donc en interdi- 
sant, mais en prenant des mesures positives dans le sens 
souhaitö qu’on aboutira le plus sürement aux objectifs 
vis6s avec lesquelS, ertcore une fois, nous sommes d ’ac- 
cord.
Quant ä la proposition de M. Ammann, la commission s’est 
prononc6e sur le principe m6me du contre-projet. Voici 
quel est son avis: M. Ammann interdit en principe la publi- 
clte avec des röserves, avec des autori'sations; «eile e'st 
interdite, sauf...» II eite deux cas partlcuüers, ä savoir la 
Publicity dans la presse professionnelle et ä l'in tö rieur des 
points de vente. Je comprends ces propositions. On ne 
peut pas, dans un restaurant, in terdire de faire de la Publi
c ity pour le vin, pas plus que dans un magasin, un kiosque 
ä tabac, interdire la publicite pour le tabac. On va donc la 
toterer ä certaines conditions, ä certains moments, dans 
certaines circonstances. Mai's alors il est c la ir qu’on 
n’aboutit pas au r6sultat, parce que la publicite se fait 
quand möme. II suffit que la presse professionnelle 6tende 
son activite pour que le rösultat qu'on veut atteindre soit 
complötement mis de cöte. Ou bien on suit Mme Deneys 
et on interdit toute publicite ou bien on la tolöre en l’inter- 
disant dans des secteurs trös particuliers, comme par 
exemple ä la TV, sous forme de distribution d ’6chantillons 
de tabac aux jeunes, deux points particuliers oü il est fa- 
cile de faire des contröles, oü par cons6quent on peut 
atteindre un resultat certain.
Voilä pourquoi, ä notre avis, les propoSitions de Mme De
neys et de M. Ammann doivent 6tre rejetöes.
J ’insiste encore sur un point: vous savez qu’on se plaint 
beaucoup, actuellement, de la machine legislative, de la 
Conf£d6ration. On 6dicte trop de lois, trop d ’arrötös, trop 
de dispositions dans tous leS domaines. Or, sur cette ma- 
tiöre, si on suit les initiants, on va encore faire d ’autres 
lois, d ’autres arrötes, poser d ’autres Interdlctions. Pour

important qu’ il soit, est-ce que, franchement, c ’est un sec- 
teur qui exige que l'on prenne encore en sus des mesures 
dans !e sens propose par l'in itiative? Ou au contraire, ne 
faut-il pas, comme la commission et le Conseil f6d6ral 
vous le proposent, utiliser des moyens efficaces mais posi- 
tifs qui alors, eux, permettraient beaucoup mieux de don- 
ner aux gens l’occasion de prendre leurs propres respon- 
sabilites, de respecter leur libertö et, quitte ä prendre des 
mesures de protection efficaces pour ceux qui doivent 
§tre prot6g6s, en particulier pour leS jeunes, des mesures 
lim itöes ä certains secteurs pröcis?
C'est dans cette direction-lä que votre commission vous 
propose de vous engager et de rejeter l'in itiative et le 
contre-projet.

BundeSrat Hürlimann: Die Vorlage, die Sie heute und ge
stern beraten haben, ist in mancher Hinsicht symptoma
tisch für unsere Zeit. Sie w irft ein grelles Licht auf ungelö
ste Probleme unserer Gesellschaft: die Abhängigkeit vieler 
Menschen von Alkohol, Tabak und Drogen. Anderseits -  
auch das wiederum ist symptomatisch -  erwartet sie vom 
Staat Massnahmen zur Bekämpfung von Missständen, de
ren tiefere Ursachen letztlich ausserhalb staatlicher Einwir
kungsmöglichkeiten liegen. Einmal mehr w ird vom Staat 
erwartet, dass er zur Meisterung von Problemen mit Ein
griffen beiträgt, die letztlich nur im einzelnen, von der Er
ziehung (ich denke an die Schule), von den Eltern und der 
Familie, zusammen mit ändern privaten initiativen Kräften 
erfolgreich angegangen werden können. Es ist unbestrit
ten: Der übermässige Alkoholkonsum -  das wurde gestern 
auch hier in der Debatte deutlich gemacht - ,  die Flucht in 
die Drogen, der übersteigerte Tabakgenuss führen zu 
schweren körperlichen und psychischen Schäden mit ge
waltigen sozialen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen. Der Kampf gegen den Alkoholismus, das 
gewohnheifsmässige Rauchen, hat nichts von seiner Ak
tualität eingebüsst, im Gegenteil. Der Bundesrat steht des
halb diesem Grundanliegen der Initiative mit grösster Sym
pathie gegenüber, und er te ilt vor allem die Sorgen der 
Initianten. Die Notwendigkeit der Bekämpfung war nie be
stritten, und vermutlich muss niemand in diesem Saal, 
auch der Bundesrat nicht, davon überzeugt werden. Die 
Initianten dürfen für sich in Anspruch nehmen, ein Pro
blem aufgegriffen zu haben, dessen Schwere zwar vielen 
bewusst ist, das w ir aber aus allerle i Gründen gerne ver
drängen. Herr Braunschweig wird v ie lle icht nun denken 
und sagen: Das ist wiederum eine sehr väterliche Aussa
ge. Aber, Herr Braunschweig, die väterlichen Ratschläge 
waren noch nie die schlechtesten.
Wir kommen trotzdem zur Ablehnung der Initiative, und 
zwar nicht, weil w ir die Absicht bekämpfen, sondern aus 
dem einfachen Grund, weil w ir das Mittel nicht als taug
lich erachten. Das vorgeschlagene absolute Reklamever
bot für A lkohol und Tabak ist nicht wirksam und nicht ge
eignet, um diese Ziele zu erreichen. Das Verbot, würde es 
auf Verfassungsstufe beschlossen, wäre nicht durchsetz
bar und mit der Grundhaltung unserer eigenen, je tzt be
stehenden Verfassung nicht vereinbar. Das waren auch die 
Ueberlegungen Ihrer Kommission, die bei ihren gründli
chen Auseinandersetzungen dem Vorschlag des Bundesra
tes gefolgt ist. Ich möchte der Kommission und den bei
den Referenten, Herrn Zwygart und Herrn Mugny, für die 
Darlegungen bei den Beratungen in der Kommission sehr 
danken.
Gestatten Sie m ir noch -  bevor Sie zur Abstimmung 
schreiten -  drei Ueberlegungen.
Eine erste: ein Wort zur W irksamkeit von Verboten. Die 
hinter uns liegende Abstimmung vom 28. Mai und frühere 
Abstimmungen haben es deutlich gemacht: Die Erfolgs
chancen für Volksinitiativen sind geringer geworden. Das 
Volk w ill offensichtlich im Augenblick weniger Staat, weni
ger Vorschriften, und es w ill seine persönliche Freiheit. 
Das ist das Souveräne Recht, Herr Nationalrat Oehen, des 
Volkes. Demokratie besteht nicht darin, dass man eine 
eigene Meinung und eine persönliche Auffassung 6 tout
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prix durchsetzen kann, sondern sie besteht darin, dass 
man den Entscheid der Mehrheit respektiert. Es gehört 
deshalb zu den Erfahrungen in diesem Staat, dass Verbo
te, mögen sie noch so gut gemeint sein, vom einzelnen als 
Beschränkung seiner Freiheit aufgefasst werden. Niemand 
w ill sich offensichtlich zu seinem G lück durch den Staat 
zwingen lassen. Der einzelne ist sogar eher bereit, unver
hältnismässige Risiken in Kauf zu nehmen, wenn er meint, 
es gehe um die Beraubung seiner persönlichen Freiheit. 
Vieles, was w ir gegenwärtig in unserer Freizeit tun, ist 
offensichtlich -  das zeigt ebenfalls die Erfahrung -  mit 
Risiken verbunden, und trotzdem kommen w ir nicht dazu, 
dieses Tun oder auch die Propagierung dieses Tuns zu 
verbieten.
Es kommt dazu ein weiteres, das, w ir mii scheint, bei der 
ganzen Debatte etwas zu kurz gekommen ist: Die Erfah
rungen in ändern Staaten, auch in Staaten, die aufgrund 
eines ändern W irtschaftssystems keinerlei Werbung ken
nen, zeigen, dass der A lkohol- und Tabakmibsbrauch nicht 
weniger gravierend ist. Was heisst dies fü r uns? Mit Ver
boten allein können wir das Problem nicht lösen. So wür
den w ir m it einem Reklameverbot nur falsche Hoffnungen 
wecken. Viel w ichtiger scheint uns eine Intensivierung der 
Aufklärungs- und Erziehungsmassnahmen auf allen Stufen 
zu sein. Wenn Kinder heute rauchen, dann dürfen Sie da
für nicht die Reklame verantwortlich machen; dann tragen 
andere die Verantwortung fü r diese beileibe bedenkliche 
Feststellung und Tatsache. Motivation und Erziehung zum 
richtigen, zum gesunden Verhalten ist auch in diesem Be
reich w ichtiger als der vom Staate erhobene Drohfinger, 
der gar nicht geschätzt wird. Der Bund ist auch bereit, hier 
das Seine zu leisten, und Herr S igrist hat gestern sehr zu 
Recht ausgeführt, dass der Bund heute schon M illionen 
für die Präventivmassnahmen und fü r Massnahmen zur 
Bekämpfung von Missbräuchen zur Verfügung stellt. Es 
wäre ungerecht, in diesem Zusammenhang nicht die Be
mühungen der Kantone -  ich denke an die sozialm edizini
schen Dienste - ,  die Arbeit der Fürsorgeämter, der Ge
meinden und vieler privater Organisationen zu erwähnen, 
weil allzu fest der Eindruck entstand, als ob auf diesem 
Gebiete nichts geschehe. Es w ird einiges, vie lle ich t noch 
nicht alles, aber es w ird viel getan.
Ein W ort zu den Auswirkungen der Initia tive: Ein integra
les Reklameverbot wäre m it einer Reihe schwerwiegender 
Nachteile verbunden. Es wäre praktisch nicht durchführ
bar. Täglich kommen Hunderttausende von ausländischen 
Zeitungen und Zeitschriften in unser Land. W ir müssten 
diese Importe verbieten, wenn darin entsprechende Rekla
me für A lkohol und Tabakwaren enthalten wäre. Ich weiss 
nicht, wie der Schweizer auf ein solches Verbot reagieren 
würde, das natürlich eine sehr einschränkende Massnah
me in bezug auf seine persönliche Freiheit wäre, wenn es 
dann auf der Stufe Verwaltung/Gesetzgebung durchgesetzt 
werden müsste.
Der Gegenvorschlag verbietet grundsätzlich die Reklame, 
während die Initiative Druckerzeugnisse aus dem Ausland 
mit einer kleinen Auflage allenfalls als zulässig betrachen 
würde. Ich möchte hier ledig lich die ungleiche Behand
lung von Druckerzeugnissen m it kleinen Auflagen im eige
nen Land erwähnen; hier würden also Druckerzeugnisse 
m it kleinen Auflagen, die aus dem Ausland stammen, bes
ser behandelt als jene aus dem Inland, die vie lle ich t ohne
hin Schwierigkeiten zu überwinden haben. Ein integrales 
Verbot gemäss Initiative müsste eben durchgesetzt wer
den.
Im Gegenvorschlag von Herrn Ammann ist die Reklame 
grundsätzlich verboten. Das bedeutet nach meiner Mei
nung, wie w ir diese Bestimmungen auslegen, ein intregra- 
leS Verbot. Entweder setzen w ir dieses Verbot durch, wie 
es die Initianten wollen -  ich glaube, das wäre die Konse
quenz oder aber w ir öffnen gleichzeitig soundso viele 
Türen, durch die dann allenfalls Ausnahmen m öglich wä
ren. Sie müssen bedenken, dass ein solches Verbot durch 
die Verwaltung durchgesetzt werden müsste, und zwar so
wohl an der Grenze wie im Inland. Ich brauche nicht wei

ter zu erläutern, waS das an zusätzlicher Administration 
auslösen müsste, n icht nur bei den Kantonen, sondern 
auch auf der Stufe des Bundes. Es geht h ier nicht um die 
gute Idee, sondern um die Frage, ob das tatsächlich 
durchführbar sei.
W ir lehnen diese Initiative nicht deshalb ab, weil w ir w irt
schaftliche Interessen zu schützen hätten; aber w ir haben 
zu untersuchen -  das ist le tztlich auch Ihnen bei der Ab
stimmung zur Ueberlegung übertragen ob die Ein
schränkung der Freiheit und anderer Rechtsgüter, auch 
der Gewerbefreiheit, proportional zur erhofften W irkung 
sei, die mit diesem Verbot erzielt werden soll. Es geht 
nicht prim är ums Geld, aber um die Grundfrage unserer 
w irtschaftspolitischen und unserer staatsrechtlichen Ord
nung; es geht um die richtige und effiziente Verw irkli
chung eines guten Zieles.
Nach dem Votum des Herrn Braunschweig von gestern 
abend bin ich etwas hellhörig geworden; er machte 'sehr 
deutlich, dass er eigentlich m it dieser Initiative ganz ande
re Ziele im Auge hat als das, was die Initianten wollen. 
Wenn man auf diese Art und Weise unsere w irtschaftspoli
tische Ordnung angehen w ill, dann wird man eben eher 
skeptisch, wenn jemand für diese Initiative eintritt.
Warum kein form eller Gegenvorschlag? Aus der Argumen
tation der Initianten w ird deutlich, dass ein Hauptziel der 
Initia tive ist, vor allem die Heranwachsenden und jungen 
Erwachsenen vor den Gefahren des gewohnheitsmässigen 
Rauchens und Trinkens zu bewahren W ir sind zur Ueber- 
zeugung gelangt, dass man diesem wichtigen und berech
tigten Anliegen weitgehend ohne Aenderung der Verfas
sung Rechnung tragen kann, sofern man nicht ein integra
les Reklameverbot w ill. Ein solches Verbot müsste auf die 
Stufe der Verfassung gehoben werden. Ich habe Ihnen 
dargelegt, dass dies m it unserer Auffassung über die 
Grundhaltung und -Ordnung in diesem Staate n icht verein
bar ist.
Aufgrund des geltenden Verfasisungsrechtes sind nämlich 
schon eine Reihe von Massnahmen zur Bekämpfung des 
A lkohol- und Tabakmissbrauches getroffen worden; weite
re Massnahmen, die in hohem Masse den Anliegen der 
Initianten Rechnung tragen, sind auf Gesetzes- und Ver- 
ordnungs'stufe vorgesehen. Noch in diesem Jahr w ird mein 
Departement dem Bundesrat eine Revision des Tabakarti
kels der Lebensmittelverordnung vorschlagen. Mein Vor
gänger hat das bereits einmal getan, das muss ich zu sei
ner Ehrenrettung festhalten. Der damalige Bundesrat hat 
dann aber die Verordnung nicht weiterbehandelt, sondern 
er ha t über eine zusätzliche "steuerliche Belastung des 
Tabaks eine erste Massnahme in g le icher Richtung an die 
Hand genommen.
Ferner hat der Bundesrat für die nächste Legislaturperio
de eine Aenderung des Alkoholgesetzes vorgesehen, und 
in meinem Departement sind w ir an den Vorarbeiten zu 
einem Präventivgesetz gegen Suchtkrankheiten.
Darf ich diese politischen Absichten vor allem auch mit 
Rücksicht auf die Fragen, die Herr Dirren stellte, noch 
etwas konkretisieren? Der Entwurf fü r die neue Lebensmit
telverordnung sieht vor, jede Werbung zu verbieten, die 
bezweckt, die M inderjährigen zum Tabakgenuss zu veran
lassen; zusammen mit der Einführung einer ob ligatori
schen W arnaufschrift auf allen Packungen sieht der Ent
wurf auch die Pflicht der Produzenten vor, den Gehalt an 
Schadstoffen Teer, N ikotin, S tickstoff und Kohlenmonoxyd 
zu deklarieren. Herr Schaffer, a ller Voraussicht nach wer
den w ir die Verordnung im Bundesrat beraten, bevor w ir in 
diesem Rat dazu kommen, Ihren Vorstoss in bezug auf die 
Lebensmittelverordnung zu behandeln.
Was die Revision des Alkoholgesetzes betrifft, sollen dort 
nach M öglichkeit einschränkende Vorschriften über die 
Gestaltung der Reklame vorgeschlagen werden, unter an
derem ein Verbot der unsachlichen Reklame. Zudem Soll 
die Werbung für Branntwein überall dort untersagt wer
den, wo sie sich an Jugendliche richtet.
Ich darf in diesem Zusammenhang ebenfalls eine Erklä
rung in bezug auf den Zeitplan zu diesem Gesetz abge
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ben: verantwortlich ist das Finanz- und Zolldepartement. 
Es Ist richtig, dass die Vorlage behandlungsreif wäre. Aber 
Sie waren es. die dem Bunde'srat im Zusammenhang mit 
den Richtlinien für diese Legislaturperiode deutlich ge
macht haben, das Parlament sei überfordert und wäre 
nicht in der Lage, alle diese Vorlagen aus dem Bundesrat 
zu behandeln; Sie haben uns gezwungen, Prioritäten zu 
setzen. Selbstverständlich ist es Ihr gutes Recht, hier wie
der eine andere Meinung zu haben, und w ir werden den 
Vorstoss, der schon angemeldet ist wie üblich auch im 
Lichte der neuen Verhältnisse prüfen. Aber Sie dürfen 
nicht vergessen, was in diesem Rate noch ansteht und 
was w ir allein an Vorstössen noch nicht behandelt haben. 
Für jede Session haben w ir sie aufgiund der eingetretenen 
Entwicklung neu zu überprüfen. In meinem Departement 
sind derzeit rund 70Vorstösse noch nicht behandelt. Sie 
müssen sich selber überlegen, welche Gangart Sie einhal- 
ten wollen. Aber wie gesagt: das Anliegen ist im Bundes
rat in der Richtung, wie Sie es gestern, Herr Dirren und 
Herr Schaffer, vorgetragen haben, bereit. Es ist eine Frage 
der Zeit und der Möglichkeit, die Vorlagen vor allem im 
Nationalrat behandeln zu können.
Noch ein Wort zum vorgesehenen Präventivgesetz. Auf
grund der verschiedenen Vorstösse -  Herr Präsident Zwy- 
gart hat sie gestern erwähnt -  kamen w ir in meinem De
partement zur Ueberzeugung, was ich bereits einleitend 
ausgeführt habe, dass es, vor allem in bezug auf die Be
kämpfung des Drogenmissbrauchs, besser wäre, vorzubeu
gen statt zu heilen. Ich habe vorhin angetönt, dass hier 
sowohl in den Kantonen und in den Gemeinden wie auch 
durch private Organisationen sehr viel geschieht. Die Idee 
des Präventivgesetzes wäre, diese Anstrengungen zu koor
dinieren und vor allem die Gesundheitserziehung und die 
Gesundheitswerbung zu fördern. Das wäre die Grundlinie 
für ein solches Gesetz, und ich hoffe sehr, dass -  wenn w ir 
es vor Ihrem Rat und dem Ständerat beraten - , viele der 
in diese Richtung weisenden Vorstösse abgebaut werden 
können.
Mit einem Wort: Es geschieht etwas, es tut sich jetzt 
schon einiges, und w ir haben ganz konkrete Absichten, 
sowohl auf dem Weg der Gesetzgebung als auch der Ver
ordnung, das Problem immer w ieder neu anzugehen. Eini
ges soll demnächst -  das habe ich deutlich versprochen, 
was mein Departement betrifft -  an die Hand genommen 
werden. Aber eine Verfassungsbestimmung, w ie sie sowohl 
durch die Initianten als auch durch den Gegenvorschlag 
angeregt wird, ist nicht notwendig, um auf Gesetzes’stufe 
und auf dem Verordnungswege ganz echte Ziele zu erre i
chen.
Wenn der Bundesrat die Ablehnung der Initiative bean
tragt, dann heisst das nicht -  ich betone es nochmals 
dass er dem Grundanliegen der verstärkten Bekämpfung 
des Alkohol- und Tabakmissbrauches ablehnend gegen- 
ubersteht; im Gegenteil. Was w ir Ihnen vorschlagen, sind 
lediglich andere, wirksamere und der Rechtsordnung ent
sprechende Wege. Mit meinen Ausführungen wollte ich 
auch unterstreichen, für wie wichtig w ir diese Aufgabe 
halten. Die Initianten haben ein aktuelles Problem aufge
griffen. Ich danke ihnen und möchte in diesen Dank vor 
allem aber auch alle ändern Organisationen einschliessen, 
die in selbstloser Hingabe und unter grossen persönlichen 
Opfern den vielen Menschen helfen, die durch ihre Abhän
gigkeit von Alkohol und Drogen sich selbst, ihre Gesund
heit, ihre berufliche Stellung und die Familie gefährden.
Ich möchte diesen Dank stellvertretend an das Blaue 
Kreuz richten, das letztes Jahr auf eine 100jährige Tätig
keit zurückblicken konnte. Dort wurde bei einer Versamm
lung von über 10 000 Menschen deutlich, dass in dieser 
Hinsicht mehr erreicht wird, wenn man von einer Sache 
innerlich überzeugt ist, als wenn man sie mit staatlichen 
Verboten und mit dem Drohfinger erzielen will. Ich hatte 
einen ausgezeichneten Eindruck von jener Art, sich einem 
Problem und einem Anliegen anzunehmen und es auch 
vorzuleben. Damit wird mehr erreicht, als immer wieder 
den Staat herbeizurufen mit Diktaten und mit Verboten.

Deshalb beantrage ich Ihnen, dem Bundesrat und der 
Kommission zuzustimmen und die Anträge von Madame 
Deneys und Herrn Ammann abzulehnen.
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tion Ammann. Le rö'sultat, en votation döfinitive, sera op- 
posö au texte de la Commission et du Conseil federal.

Anträge siehe Seite 924 hiervor 
Propositions voir page 924 ci-devant

Abstimmung -  Vote 
Eventuell -  A titre prölim inaire  
Für den Antrag Deneys 
Für den Antrag Ammann-St. Gallen

Definitiv -  D6tinitivement 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Ammann-St. Gallen

Art. 1, 2
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Proposition de la Commission 
Adherer au projet du Conseil föderal

Angenommen -  Adopte

Gesamtabstimmung -  Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes 84 Stimmen
Dagegen 46 Stimmen

An den Ständerat -  Au Conseil des Etats

32 Stimmen 
80 Stimmen

73 Stimmen 
64 Stimmen
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Proposition de la commission 
Adhörer au pro je t du Conseil födörai

Angenommen -  Adoptä

Gesamtabstimmung -  Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Gesetzentwurfes 28 Stimmen
Dagegen 1 Stimme

Abschreibung eines Postulates 
Classement d'un postulat
Das Postulat Honegger (O effentliche S icherheit. Nr. 75.399) 
w ird abgeschrieben.

An den Nationalrat -  Au Conseil national
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Dritte Sitzung -  Troisiöme s6ance

Mittwoch, 20. September 1978, Vormittag 
Mercredl 20 septembre 1978, matln

9.00 h

Vorsilz -  Prösidence: Herr Reimann

78.018
Suchtmittelreklame. Volksinitiative 
Publicitö pour des produits qui engendrent 
la döpendance. Initiative populaire

Botschaft und Beschlusserrtwurf vom 22. Mänz 1978 (BBI I, 1097) 
Message et projet d'arretö du 22 mars 1978 (FF I, 1105)

Beschluss des Nationalrates vom 22. Juni 1978 
Döcision du Conseil national du 22 juirv 1978

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Proposition de la commission 
Adhörer ä la döcision du Conseil nationa!

Antrag Lieberherr 
Art. la
Gleichzeitig wird Volk und Ständen der Gegenvorschlag 
der Bundesversammlung zur Abstimmung unterbreitet.
Er lautet: In die Bundesverfassung wird ein neuer A rti
kel 32quinquies mit folgendem W ortlaut aufgenommen: 
«Reklame für Raucherwaren und alkoholische Getränke ist 
grundsätzlich untersagt. Die Bundesgesetzgebung kann 
Ausnahmen gestatten, vor allem fü r Reklame in Fachzeit
schriften und innerhalb von Verkaufsstellen.»

Art. 2
Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, die 
Volksinitiative zu verwerfen und den Gegenvorschlag an
zunehmen.

Proposition Lieberherr 
Art. 1a
Le contre-projet de l ’Assemblöe föderale est ögalement 
soumis ä la votation. II demande l’insertion dans la Consti
tution d ’un nouvel article 32quinquies ayant la teneur sui- 
vante:
«En rögle gönörale, la public itö en faveur des produits 
pour fumeurs et des boissons alcooliques est interdite. La 
lögislation föderale peut admettre des dörogations, en par- 
ticu lie r pour la publicitö dans la presse professionnelle et 
ä l’in törieur des points de vente.»

Art. 2
Le peuple et les cantons sont invitös ä rejeter l’in itiative 
populaire et ä accepter le contre-projet de l ’Assemblöe 
födörale.

Bächtold, Berichterstatter: Ich möchte Ihnen nicht die Bot
schaft des Bundesrates resümieren, sondern vor allem 
über den Verlauf der Kommissionsberatungen berichten.
Die Kommissionssitzung vom 17. August hat den erwarte
ten Verlauf genommen. Sämtliche Kommissionsmitglieder 
haben ihre Ausführungen und Stellungnahmen mit einer

Sympathieerklärung für die Initiative der Schweizer Gut- 
templer-Jugend begonnen, die mit 77 515 gültigen Unter
schriften eingereicht wurde und verlangt, dass jede Rekla
me für Raucherwaren und alkoholische Getränke verboten 
werde.
Ueber die gesundheitsschädigenden Auswirkungen des 
Tabak- und Alkoholm issbrauchs sprechen die Statistiken 
und die uns zahlreich unterbreiteten Dokumente eine 
deutliche Sprache. Die Initianten selber schätzen den 
volkswirtschaftlichen Schaden als Folge des Suchtm ittel
konsums auf an die 3 M illiarden Franken im Jahr. In den 
letzten 30 Jahren haben sich die Todesfälle durch Lungen
krebs verdreifacht, und der Kausalzusammenhang zwi
schen Rauchen und Krankheit g ilt heute als medizinisch 
erwiesen. Das Volksbegehren hat das Verdienst, die Allge
meinheit auf ein unbestreitbar wichtiges und aktuelles 
Problem hinzuweisen und die Volksmeinung zu sensib ili
sieren.
Die Sympathien der vorberatenden Kommission gelten 
dem Einsatz und Mut der jungen Guttempler, offensichtli
che Missstände aufzudecken. Sie gelten nicht den Mitteln 
und Instrumenten, die uns die Initianten vorschlagen. Die 
Mehrheit der Kommission ist der Auffassung, dass das 
Verbot jeder Werbung fü r Raucherwaren und Alkoholika 
weder geeignet noch genügend wirksam sei, um das gute 
Ziel der Hebung der Volksgesundheit zu erreichen. Wir 
folgen der Argumentation des Bundesrates, der das Volks
begehren -  wie Sie in der Botschaft lesen können -  vor 
allem mit dem Hinweis auf das Prinzip der Verhältnismässig
keit, auf die Vollzugsschwierigkeiten und die w irtschaftli
chen Auswirkungen ablehnt, wobei letztere aber keines
wegs im Vordergrund stehen. Eine Massnahme auf Verfas
sungsebene, wie sie die Initiative bringen will, ist nicht zu 
realisieren, vor allem die Kontrolle ausländischer Zeitun
gen und Zeitschriften an der Grenze mit Konfiskationen 
wäre äusserst schwierig, werden doch in der Schweiz pro 
Woche durchschnittlich über 2 Millionen ausländische illu
strierte Zeitschriften verkauft. Zudem gelangen ausländi
sche Zeitschriften oft vom Verleger als Briefpost direkt an 
den schweizerischen Abonnenten, und in solchen Fällen 
wäre eine Zollkontro lle praktisch ausgeschlossen. Auch im 
Inland bedürfte es eines erheblichen Kontrollapparates 
gegen verdeckte Reklame, denn die heutigen Werbe
methoden sind zum Teil sehr raffiniert. Ein umfassendes 
Werbeverbot würde nicht nur die Gewerbefreiheit an sich 
berühren, sondern auch die persönliche Freiheit vieler Bür
ger, jener zum Beispiel, die es gewohnt sind, ausländische 
Zeitungen zu lesen, welche dann an der Grenze allenfalls 
zurückgewiesen werden müssten.

Die Mehrheit der Kommission kommt also zum Schluss, 
dass die Initiative praktisch nicht, oder nur mit unverhält
nismässig grossem Aufwand, durchzusetzen wäre. Wieweit 
zwischen der Suchtm ittelwerbung und den Suchtm ittel
schäden ein Zusammenhang besteht, darüber lassen sich 
keine präzisen und klar beweisbaren Aussagen machen. 
Wenn die Werbung unwirksam wäre, würden wohl kaum 
derart enorme Summen eingesetzt werden. In der Kommis
sion wurde aber von verschiedenen Mitgliedern die Mei
nung geäussert, dass die W irksamkeit eines Werbeverbo
tes überschätzt werde und dass für übermässiges Rau
chen und Trinken psychische und gesellschaftliche Ursa
chen im Vordergrund stehen. Drogeninserate zum Beispiel 
dürfen keine gemacht werden, und doch nimmt der Dro
genkonsum ständig zu. Auch konnten w ir nicht völlig über
sehen, dass ein Werbeverbot das graphische Gewerbe und 
die sich ohnehin teilweise in einer schwierigen Lage befin
dende Presse treffen würde.
Ein gewichtiges Argument beim Entscheid der Kommission 
wie auch des Nationalrates, der das Volksbegehren mit 84 
gegen 46 Stimmen ablehnte, war, dass der Schweizer Bür
ger offensichtlich eine immer stärker werdende Abneigung 
gegen Verbote hat. Wie die Abstimmungen über die A lba
tros- und die Burgdorfer Initiative zeigten, w ill er nicht 
bevormundet werden und nimmt lieber gewisse Risiken in
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Kauf als die Beschneidung der persönlichen Freiheit. Das 
Reklameverbot würde wahrscheinlich nur falsche Hoffnun
gen wecken. Die Erfahrungen in anderen Staaten mit Re
klameverboten beweisen, dass dort der Tabak- und A lko
holmissbrauch nicht weniger gravierend ist. Einig sind w ir 
uns darin, dass blosse Sympathiekundgebungen an die 
Adresse der Initianten nicht genügen. Auch in unserer 
Kommission wurden Stimmen der Ungeduld darüber laut, 
dass bisher dem Uebel nur zögernd auf den Leib gerückt 
wurde und dass die rechtlichen M öglichkeiten auf Geset
zesstufe noch keineswegs ausgeschöpft worden sind. 
Wenn man dem Bundesrat gegenüber den Vorwurf erhebt, 
dass gewisse Gesetzesrevisionen allzu lange auf sich war
ten lassen, so müssen w ir allerdings auch zugeben, dass 
das Parlament selber diesem Problem bisher nicht äusser- 
ste Dringlichkeit beigemessen hat. Die Behauptung, es sei 
nichts vorgekehrt worden, ist allerdings nicht zutreffend. 
Aufgrund des geltenden Rechts ist die Suchtm ittelreklame 
in Kinderbüchern, bei den PTT, entlang den Autobahnen 
sowie an Radio und Fernsehen verboten, in manchen Ge
meinden auch auf öffentlichem Grund.
Die Botschaft gibt ja  ausführlich Auskunft über die bereits 
getroffenen Massnahmen. M it dem Willen, den Forderun
gen der Guttempler-Jugend auf Gesetzes- und Verord
nungsstufe soweit wie möglich entgegenzukommen, 
wünschte und erhie lt die Kommission Auskunft über ge
setzgeberische Vorhaben, die man in ihrer Gesamtheit 
doch als Gegenvorschlag zur Initiative betrachten könnte. 
W ir hörten m it Genugtuung in der Kommission, dass der 
Entwurf zur Revision des Tabakartikels in der Lebens
mittelverordnung dem Bundesrat vorliegt. Beim Departement 
des Innern ist ein Präventivgesetz gegen Suchtkrankheit in 
Vorbereitung. Das Alkoholgesetz w ird revidiert, und sicher 
ist es absolut notwendig, dass mit der Ausrichtung des 
Alkoholzehntels schärfere Auflagen verbunden werden. Ich 
denke, Herr Bundesrat Hürlimann wird Ihnen über den 
Stand der Dinge noch nähere Auskunft geben.
Es ist der ausdrückliche Wunsch der Kommission, dass 
der Bundesrat -  es sind ja  verschiedene Departemente 
beteiligt -  vorwärts macht m it diesen positiven Massnah
men, die uns geeigneter erscheinen als Verbote und mit de
nen man dem Anliegen der Guttempler-Jugend besser 
Rechnung tragen kann als mit ihrer Initiative. Dass diese 
beiträgt, die Arbeiten zu intensivieren, ist ihr Verdienst. 
W ir sind in der Kommission zur Auffassung gekommen, 
dass die Hauptursachen des A lkohol- und Tabakmiss- 
brauchs ausserhalb des staatlichen Einwirkungsbereichs 
liegen. Es war der Zahnarzt in unserer Kommission, der 
uns sehr eindrücklich sagte, man müsse das Uebel auch 
hier an der Wurzel packen, d. h. an gewissen bestehenden 
Erscheinungen der menschlichen Gesellschaft. Wenn der 
Einzelne, die Familie, die Gemeinwesen versagen, kann der 
Staat nicht mit dirigistischen Massnahmen und Verboten 
fü r das Volkswohl sorgen. Die Kommission meint, dass es 
vor allem Sache der Erziehung und Aufklärung der Eltern 
und der Schule sei, zusammen mit privaten Kräften, wie 
etwa dem Blauen Kreuz, die Probleme zu lösen.
Herr Kollege Wenk hat in der Kommissionssitzung den 
Gegenvorschlag von Nationalrat Ammann-St. Gallen aufge
nommen, der im Nationalrat nur knapp, nämlich mit 73 zu 
64 Stimmen, abgelehnt worden ist. Kurz vor seiner Erkran
kung hat m ir Herr Wenk erklärt, dass er diesen Antrag 
auch im Plenum verfechten werde. Nun hat sich Frau 
Lieberherr dieser Aufgabe angenommen. Sie haben den 
Text des Antrages vor sich, der meint, es wäre möglich, 
für besonders strittige Punkte auf Gesetzesebene ange
messene Lösungen zu finden und dabei die schlimmsten 
Vollzugsschwierigkeiten zu vermeiden. Eine grosse Mehr
heit der Kommission ist aber der Auffassung, dass diesem 
Gegenvorschlag die gleichen Schwächen anhaften wie der 
Initiative selber und dass es falsch wäre, ein grundsätz
liches Verbot in der Verfassung auszusprechen und dann 
doch wieder Ausnahmen zuzulassen. So ist der Antrag 
Wenk in der Kommission mit 8 gegen 2 Stimmen abgelehnt 
worden. M it demselben Stimmenverhältnis schlägt Ihnen

die Kommission vor, die Initiative sei Volk und Ständen zur 
Ablehnung zu empfehlen.

Frau Lieberherr: In der vorberatenden Kommission -  Herr 
Bächtold hat Ihnen dies bereits erklärt -  hat Herr Wenk 
einen Gegenvorschlag eingereicht. Ich bin sehr gerne be
reit, diesen hier zu vertreten, da ich ihn selber auch in der 
vorberatenden Kommission mitunterstützt habe.
Lassen Sie m ir meiner Begründung zuerst ein paar grund
sätzliche Bemerkungen vorangehen. W ir haben in diesem 
Rate immer w ieder mit Volksinitiativen zu tun. Wir 
hatten gestern eine Volksinitiative Fuss- und Wanderwege, 
und ich mache da die Erfahrung im Rat, aber auch in 
der Kommission, dass man diesen Volksinitiativen im Prin
zip grosse Sympathien entgegenbringt. Herr Bächtold hat 
vorhin gesagt, es seien von allen Seiten gegenüber dieser 
Guttempler-Initiative Sympathien bekundet worden. Aber 
wenn man dann etwas machen muss, dann schwinden die 
Sympathien zu verbalen Erklärungen, und es wird schluss
endlich diesen Volksinitiativen doch nicht Folge geleistet. 
Die heute zu geratende Initiative ist eine Initiative der 
Guttempler-Jugend, einer Jugend, die sich speziell gerade 
wieder für andere Jugendliche engagiert. Sie haben dabei 
ein Mittel angewandt, das legal ist. Ich glaube, w ir sollten 
doch bedenken, wie unsere Entscheidung auf die Jugend 
wirkt, wenn w ir einfach grundsätzlich zu einer Initiative 
nein sagen. Diese Guttempler-Jugend möchte sich enga
gieren für geschädigte oder für in Gefahr stehende Ju
gendliche, die den Süchten verfallen könnten. Ich glaube, 
wenn ich mich zurückerinnere an die Diskussion in der 
Kommission, hat jedermann zugestanden, auch Herr Bun
desrat Hürlimann, dass Alkoholismus und übermässiger 
Tabakkonsum ein grosses Problem sind. Und jedermann hat 
gesagt: Man sollte etwas tun. Ich befürchte sehr, dass 
auch im Rat hier nun eine derartige Sympathiewelle sich 
breit macht, dass man aber schlussendlich doch nicht ja 
zu dieser Initiative sagt; es liegt denn auch ein Antrag auf 
Ablehnung aus der Kommission hier auf dem Tisch.
Was w ir machen, sind Lippenbekenntnisse. W ir möchten 
etwas unternehmen gegen die Auswirkung von Süchten, 
möchten aber dabei niemandem wehtun; w ir möchten, wie 
w ir so sagen, die Freiheit von W irtschaftsgruppen nicht 
einschränken, schränken aber, indem w ir nichts tun, 
die Freiheit auf Selbstentfaltung junger Menschen ein.
Nun zum materiellen Gehalt meines Gegenvorschlages: 
Ich möchte Sie natürlich keineswegs zur Abstinenz beleh
ren. Aber ich glaube, w ir müssen uns klar sein: Die Sucht
schäden sind stärker und grösser, als w ir in der Regel 
annehmen. Die Botschaft des Bundesrates spricht von an
derthalb M illiarden Franken Schäden; die Guttempler-Ju
gend spricht von grösseren Schäden. Ich glaube, die 
Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Die Botschaft spricht 
von 130 000 Alkoholkranken. Wenn ich allein die Zahl der 
Alkohol kranken in der Stadt Zürich betrachte, muss ich 
sagen, dass diese sehr wahrscheinlich zu tief gegriffen ist. 
Aber bereits 1,5 M illiarden volksw irtschaftliche Schäden 
sind sehr viel. Denken w ir auch an die grossen Schäden, 
die im Beziehungsbereich der Geschädigten entstehen, in 
der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz, in einer Freund
schaft; sie reichen hin bis zu der Verwahrlosung von Men
schen.
Man hat in der Kommission gesagt, dass die Jugendlichen 
vie lle icht nicht mehr so stark gefährdet sind wie früher, 
weil Sport und andere sinnvolle Freizeitbeschäftigungen 
von Süchten fernhält. Die Erfahrung bei uns in Zürich zeigt 
etwas anderes. Wir machen die Erfahrung, dass die Anfäl
ligkeit nur immer grösser wird. Eine Untersuchung der 
psychiatrischen Universitätsklinik des Kantons Zürich zeigt 
zum Beispiel folgendes: Im Verlauf der drei Jahre 1971 bis 
1974 ist die Zahl der 19jährigen Alkoholabhängigen von 10 
auf 20 Prozent der Alkoholabhängigen gestiegen. Die Er
fahrung zeigt gerade aufgrund dieser Untersuchung, dass 
die ständige Abhängigkeit vom Alkohol sehr stark gestie
gen ist. Immer jüngere Menschen werden tabak- und alko
holabhängig.
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Bei der Initiative, wie aber auch beim Gegenvorschlag, der 
auch im Nationalrat zur Diskussion stand, geht es nicht um 
ein Konsumverbot, das möchte ich ganz klar sagen. Man 
spricht immer von der Beeinträchtigung der persönlichen 
Freiheit, als ob man hier eine Prohibition einführen wollte. 
M itnichten! Es geht hier nicht um eine Tangierung der 
Konsumfreiheit. Ich möchte Ihnen ganz klar sagen: Ich bin 
eine Anhängerin der Konsumfreiheit, aber ich glaube, um 
eine Konsumfreiheit sinnvoll ausüben zu können, muss 
man inform iert und gut darauf vorbereitet sein. Aber dort, 
wo die Gesundheit, wo die Integrität Junger und Schwa
cher gefährdet ist, wo es um die Volksgesundheit geht, 
müssen nach meinem Dafürhalten Schranken errichtet 
werden, auch wenn dabei v ie lle icht irgendwo Freiheiten 
tangiert werden. Nun spielt beim Konsum von Alkohol und 
von Tabak die Werbung eine Schlüsselrolle, und zwar so
wohl beim Entscheid, welche Konsumbedürfnisse man be
friedigen will, als auch beim Entscheid, welche Konsumgü
ter man schlussendlich kaufen w ill. Die Beeinflussung 
durch die Werbung ist bekannt. Die Werbung bedient sich 
dabei nicht nur allgemeiner Mittel, sondern auch tiefen
psychologischer Mittel. Man spricht sehr oft davon, dass 
man über die Werbung Konsumbedürfnisse wecken oder 
umleiten kann. Wir wissen, dass die Werbung gerade bei 
der Jugend eine besondere Macht hat, indem sie Konsum
le itbilder schafft, und die Jugend aufgrund dieser Konsum
le itbilder unter Umständen nachher ihre Konsumbedürfnis
se befriedigt. Also: Die Werbung kann nicht nur den be
standenen A lkoholiker oder Alkoholkonsumenten oder Ta
bakkonsumenten zu einem Kauf bewegen, sondern den 
Einstieg in ein Bedürfnisfeld bewirken. Und das finde ich 
gerade in bezug auf junge Menschen etwas ausserordent
lich Wichtiges. Der Junge w ird durch die Werbung dazu 
ermuntert, zu rauchen oder A lkohol zu konsumieren. Mei
ne Herren, betrachten Sie die W erbebotschaften! Beim 
Trinken wird doch sehr oft an die M ännlichkeit appelliert: 
Sei ein Mann und trinke das und das. Bitte, ich w ill hier 
keine Schleichwerbung machen! Oder beim Rauchen: Je 
länger, je mehr richtet sich die Werbung für Raucherwaren 
an die jungen Mädchen, an die jungen Frauen, und zwar 
sehr oft mit dem Hinweis darauf: Man bekommt Sicherheit 
durch das Rauchen, S icherheit und Frische.
Ich bin also der Meinung, dass man hier Einfluss nehmen 
sollte, da die Werbung ein so zentrales Impulsmittel ist, 
um diese Konsumgattung anzuregen. Ich glaube allerdings 
auch, mit Herrn Bundesrat Hürlimann, dass die Prophylaxe 
eine grosse Rolle spielt. Ich betrachte die Prophylaxe in 
allen sozialen Verhaltensweisen als etwas ausserordent
lich Wichtiges, und ich begrüsse es sehr, dass Herr Bun
desrat Hürlimann das Präventivgesetz in Aussicht gestellt 
hat. Aber ich glaube, allein m it dem Präventivgesetz und 
allein mit den Massnahmen, die Herr Bundesrat Hürlimann 
in der Kommission in Aussicht gestellt hat, bekommen wir 
dieses Problem ganz einfach nicht in den Griff. Ueber die 
Werbung sollte man deshalb zusätzlich noch etwas ma
chen. Wir haben im Gegenvorschlag Einschränkungen ge
macht in bezug auf die Werbung, Einschränkungen, wo
nach zum Beispiel in Fachzeitschriften Werbung gemacht 
werden darf, oder auch in den Verkaufsstellen. Das scheint 
mir etwas sehr W ichtiges zu sein, es scheint m ir eine ver
tretbare Einschränkung zu sein, die die W irkung nicht a ll
zusehr herabsetzt.
Zum Schluss möchte ich sagen: Die Eindämmung der 
Süchte Alkohol und Rauchen ist etwas sehr Schwieriges, 
und zwar deshalb, weil diese beiden Süchte gesellschafts
fähige Süchte sind. Man gibt sich kein schlechtes Image, 
wenn man raucht oder trinkt, weil es etwas ist, das allge
mein von der Gesellschaft akzeptiert wird. Deshalb müs
sen w ir Erwachsene eine besonders grosse Verantwortung 
tragen gegenüber den Jungen, die eben nicht im gleichen 
Masse Alkohol so sinnvoll und beschränkt konsumieren 
können wie wir. Halbherzige Massnahmen, Sympathie
kundgebungen nützen in diesem Falle nichts. Es nützt 
auch nicht der Hinweis darauf, dass man das Drogenpro
blem mit Verboten nicht in den Griff bekommt. Das Dro

genproblem ist etwas ganz anderes. Drogen sind nicht 
gesellschaftsfähig, Drogen sind etwas Verbotenes, und es 
stimmt, dass das Verbotene mehr Anreiz hat. Aber hier 
geht es um ein Konsumgut, das man mit Mass sicher 
geniessen darf. -  Ich wende mich hier ja  nicht gegen den 
mässigen Konsum von Alkohol und Tabak, es wäre phari
säerhaft, wenn ich das tun würde, aber ich bekämpfe den 
übermässigen, den schädlichen und die Volksgesundheit 
vermindernden Konsum.
Ich möchte Sie also bitten, den Gegenvorschlag nicht ein
fach als etwas abzutun, das w ieder einmal die Freiheit 
tangiert. Wägen Sie bitte ab: Welche Freiheit ist uns wich
tiger, die Freiheit, dass w ir Schranken setzen, damit unser 
Volk, unsere Jugend sich psychisch, körperlich und geistig 
gesund entwickeln kann, oder eine Freiheit, die diesen 
Süchten Tür und Tor offenlässt? In diesem Sinn möchte 
ich Sie bitten, dem Gegenvorschlag zuzustimmen.

Andermatt: Auch ich kann mich mit den gesundheitspoliti
schen Zielen der Initianten einverstanden erklären. Das 
Rauchen und der Alkoholgenuss können unzweifelhaft zu 
schweren gesundheitlichen Schäden führen. Die Initianten 
und die ihnen nahestehenden Gruppen leisten fü r die 
Volksgesundheit eine grosse Arbeit, und es ist durchaus 
richtig und auch verständlich, dass sie vom Gesetzgeber 
vermehrte Unterstützung fordern. Auch die breite Diskus
sion um die Probleme des Rauchens und des Alkohols, 
ausgelöst durch die Initianten, ist positiv zu beurteilen. 
Schäden, verursacht durch Suchtmittel, sind in jedem Fall 
fü r den einzelnen, fü r dessen Familie und auch für die 
Gesellschaft eine schwere Belastung. Ausgehend von die
ser Erkenntnis lassen sich zweifellos Massnahmen des Ge
setzgebers rechtfertigen. Die Frage lautet nun für uns 
aber: Welche Massnahmen sind in einem freien, demokra
tischen Staat angemessen? Besonders sorgfältig ist diese 
Frage zu prüfen, wenn es sich um eine Verfassungsände
rung handelt, wenn ein Verbot sanktioniert werden soll, 
wenn eine repressive Massnahme ergriffen werden soll.
Ob nach einem Reklameverbot die Zahl der Raucher und 
der Trinker zurückgehen würde, steht gar nicht fest, denn 
die Ursachen für das Rauchen und das Trinken sind mit 
S icherheit nicht bei der Reklame zu finden. Die Ursachen 
liegen tiefer und können nicht durch ein Reklameverbot 
angegangen werden. Es sind nach meinem Dafürhalten 
positive Massnahmen nötig. Diese können aber ohne Ver
fassungsänderung an die Hand genommen werden. Es ist 
zu hoffen -  es ist uns auch versprochen worden - ,  dass 
sofort auf dem Wege einer Aenderung der Lebensmittel
verordnung und des Alkoholgesetzes erste Schritte vom 
Bundesrat und vom Parlament eingeleitet werden. Ferner 
soll die Ausarbeitung des Präventivgesetzes vorangetrie
ben werden. Statt Personal und Mittel in eine Verbotskon
tro lle zu investieren, ist es sicher besser, die Prophylaxe 
zu unterstützen.
Dieser Weg ist zugegebenermassen mühsamer und weni
ger spektakulär. Dies können die Initianten sicher bezeu
gen. Dieser Weg ist aber sicher, und es lohnt sich, langfri
stig diesen Weg zu begehen. Dieser Weg ist auch demo
kratischer und schweizerischer. W ir wehren uns nicht ge
gen die Anliegen der Guttempler-Jugend; w ir sind auch 
bereit, etwas für diese Anliegen zu tun.
Noch ein anderer Aspekt -  er wurde bereits von dem 
Herrn Kommissionspräsidenten angeführt Mit einem Re
klameverbot würden w ir kundtun, dass w ir den Schweizer 
und die Schweizerin nicht für fähig halten, Reklame -  eine 
Erscheinung unserer Gesellschaft -  selbständig zu beur
teilen. -  Es erstaunt mich, dass Frau Lieberherr uns einen 
Gegenvorschlag unterbreitet, der sich nur unwesentlich von 
der Initiative unterscheidet. Als liberaler Politiker halte ich 
den Schweizer für mündig und auch fü r fähig, Reklame 
selbständig und richtig zu beurteilen. Es ist erstaunlich, 
dass gerade von einer Seite, die sich gerne progressiv 
gibt, die immer w ieder von der Mündigkeit der Bürger 
spricht, solche Vorschläge kommen. Wenn w ir das Pro
blem anders angehen wollen, ist dies -  Frau Lieberherr -
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nach meinem Dafürhalten kein Lippenbekenntnis. Sie ha
ben selbst davon gesprochen, dass Verbote eher dazu 
führen, Jugendliche zum Konsum, zum Versuch, zu veran
lassen. Ich möchte fast meinen, dass Lippenbekenntnisse 
diejenigen Leute abgeben, die genau wissen, dass die von 
ihnen vorgeschlagenen Massnahmen undurchführbar und 
zum Teil unwirksam sind. Ich lehne deshalb die Initiative 
und den Gegenvorschlag ab; beide sind unverhältnismäs
sig, und mit ändern Mitteln kann das angestrebte Ziel 
sicher besser erreicht werden.

Dllller: Ich gehöre auch zur' Kommissionsmehrheit, die 
empfiehlt, sowohl die Initiative als auch den Gegenvor
schlag abzulehnen. Ich kann mich den Ausführungen 
anschliessen, die bereits der Herr Kommissionsreferent 
Bächtold und Herr Kollege Andermatt soeben gemacht 
haben. Ich bin der gleichen Auffassung: der Grundgedan
ke -  Bekämpfung der Suchtm ittel -  ist sicher unterstüt- 
zenswert; das Mittel ist aber genau zu prüfen. Im speziel
len möchte ich mich noch zum Gegenvorschlag von Frau 
Lieberherr äussern. Frau Lieberherr hat -  es ist nahelie
gend -  einleitend auf das hingewiesen, was w ir gestern 
und vorgestern behandelt haben: die Initiative und den 
Gegenvorschlag zum Thema Fuss- und Wanderwege. Es 
ist richtig: Da haben w ir einem Gegenvorschlag -  nach 
langer Ueberlegung -  den Vorzug gegeben und haben ihm 
grossmehrheitlich zugestimmt. Aber es besteht ein wesent
licher Unterschied zwischen dem Gegenvorschlag für die 
Fuss- und W anderweginitiative und dem Gegenvorschlag, 
den w ir heute zu behandeln haben. Bei der Fuss- und 
Wanderweginitiative hat der Gegenvorschlag grundsätzlich 
eine andere Richtung eingeschlagen als der Initiativtext. 
Er erklärt die Aufgabe, fü r Fuss- und Wanderwege zu sor
gen, ausdrücklich zur Sache der Kantone, und gibt dem 
Bund ausdrücklich nur untergeordnete Funktionen auf die
sem Gebiet, im Gegensatz zum Initiativtext selber. Das ist 
der grundsätzliche Unterschied, die entgegengesetzte 
Marschrichtung, die es den meisten von uns erlaubt hat, 
dem Gegenvorschlag im Gegensatz zum Initiativtext zuzu
stimmen.
Der Gegenvorschlag, den w ir heute zu behandeln haben, 
behält -  genau wie die Initiative -  das generelle Verbot 
bei. Er gibt durch die Tatsache, dass ein Gegenvorschlag 
gemacht wird, zu, dass die Initiative zu weit geht. Der 
Gegenvorschlag hat trotzdem den gleichen Geburtsfehler 
-  wenn ich so sagen darf -  wie die Initiative, indem er das 
generelle Verbot aufrechterhält und erklärt: Es darf keine 
Reklame auf dem Gebiet des A lkohols und des Tabakkon
sums geben; allerdings ist die Gesetzgebung befugt, be
stimmte Ausnahmen zu schaffen. Initiative und Gegenvor
schlag sind also grundsätzlich gleich und datier aus den 
gleichen Gründen abzulehnen.
Im speziellen zum Gegenvorschlag: Wir würden eine sehr 
schwere Aufgabe bekommen, wenn w ir als Gesetzgeber 
die Ausnahmen umschreiben müssten. Auf den ersten 
B lick scheint dies einfach zu sein: ausgenommen vom 
Reklameverbot für A lkohol und Tabak sind Anschläge in
nerhalb von Lokalen und Besprechungen in Fachzeitun
gen. Aber wie sich das in der Praxis dann auswirken 
würde, ist kaum zu übersehen! Nur ein Beispiel: Was ge
schieht, wenn eine Fachzeitschrift ausnahmsweise -  oder 
mehr oder weniger regelmässig -  an weitere Kreise ver
te ilt w ird? Schliesslich dürfen sich Fachzeitschriften nor
malerweise auch an andere Leute wenden; müsste man 
dann genau abgrenzen, wer ist Fachmann auf dem Gebie
te des Alkoholkonsums und wer nicht? Das wäre schon 
schwierig, wenn w ir das innerhalb unseres Gremiums fest
legen müssten, geschweige denn in der Eidgenossen
schaft! Grenzen gibt es bei jeder Gesetzgebung, das müs
sen w ir zugeben, aber diese Grenzen können oft stossen
de Härtefälle erzeugen und hie und da sogar lächerliche 
Auswirkungen haben, die w ir dann in gewissen Zeitschrif
ten -  «Beobachter» usw. -  lesen; dann müssen w ir uns 
jeweils sagen: An das haben w ir beim Erlass dieses Ge
setzes auch zu wenig gedacht. W ir müssen also schon zu

Beginn aufpassen, ob w ir uns die Aufgabe, solche Gesetze 
zu erlassen, überhaupt überbürden wollen und können.
Ein zweites: der Polizeistaat. Herr Kollege Andermatt hat 
schon darauf hingewiesen. Frau Lieberherr sagt: W ir 
schränken die Freiheit eigentlich nicht ein, sondern w ir 
wollen den Jugendlichen die Freiheit der richtigen Ent
scheidung erhalten. Diese Ueberlegung macht man prak
tisch bei jeder Verbotsmassnahme. Man macht die Ver
botsmassnahme meistens nicht, um die Leute zu ärgern, 
sondern in einer guten Absicht. Man w ill sie vor sich 
selber schützen. Man muss sich gut überlegen, ob das 
auf diesem Gebiet richtig sei. Ich glaube, eher nicht.
Ein letztes: die Gesetzesmaschinerie. Wie oft haben wir 
hier schon gesagt, man sollte einschränken, man sollte 
nicht soweit gehen! Nun wollen w ir -  wenn w ir den Ge
genvorschlag annehmen -  eine Verfassungsbestimmung 
dem Volk vorschlagen, wonach w ir wieder zum Erlass 
zahlre icher gesetzlicher Bestimmungen verpflichtet wür
den. Es würde nicht aufhören; die Probleme würden Im
mer wieder kommen, es würden sich w ieder neue Fälle 
ergeben, vor. Henen man sagen würde: Ja, die sollte man 
doch noch besser umschreiben. Ich glaube, dass man 
da sagen muss: Wehret den Anfängen! Allerdings, ei
ne Ausnahme -  das hat die Kommissionsmehrheit auch 
gesagt, das muss auch ich zugeben -  das Alkoholgesetz 
sollte nun doch vorgebracht werden, obwohl w ir bisher 
eher gebremst haben. Die Initianten haben uns gezeigt, 
dass das nun etwas ist, das Dringlichkeitscharakter hat. 
Die Aenderung eines Artikels in der Lebensmittelverord
nung betreffend Anpreisungen von Tabakwaren und Rau
cherwaren ist ebenfalls überfällig; schliesslich auch das 
Präventivgesetz, von dem in der Botschaft gesprochen 
wurde, das muss auch vorgebracht werden. In diesem 
Sinne haben die Initianten sicher etwas Positives erreicht. 
W ir müssen hier die Nachteile in Kauf nehmen, die ich 
soeben gegenüber der Gesetzesmaschinerie selbst er
wähnt habe.
Noch etwas Grundsätzliches zu den Auswirkungen der Re
klame auf den Suchtmittelkonsum. Es ist bereits von den 
Drogen gesprochen worden, Herr Kollege Andermatt hat 
dazu auch Stellung genommen. Ich möchte nur noch sa
gen: Starke Parallelen zwischen Drogen als Suchtmittel 
und den anderen Suchtm itteln bestehen trotz allem, wenn 
auch Unterschiede zuzugeben sind, Unterschiede, die uns 
veranlasst haben, den Drogenkonsum als Ganzes zu verbie
ten. Dass das automatisch w ieder Anreize gibt, wissen w ir 
le ider auch.
Noch ein letztes: W ir haben Länder, in denen die Reklame 
nicht so sehr wegen des A lkohols und des Tabaks, son
dern wegen des ordnungspolitischen Systems überhaupt 
verboten ist. In den kommunistischen Staaten, speziell in 
Russland, ist der A lkoholm issbrauch nach wie vor ein 
grosses Problem. Das beweist also: das Reklameverbot 
bringt letzten Endes wenig. Wenn w ir also abwägen, was 
w ir dem Bürger m it dem Verbot zumuten und was w ir 
erreichen, dann müssen w ir sagen: sowohl Initia tive als 
auch Gegenvorschlag sind abzulehnen, obwohl unterstüt- 
zenswerte Gedanken dahinterstecken. Im Grundgedanken, 
der Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs, sind w ir uns 
alle einig.

M. Donz6: Je ne crois pas que l’acceptation du contre- 
projet, möme l ’acceptation de l’initiative, conduirait ä ce 
que l’on cröe chez nous une soci6t§ puritaine, triste, con- 
duisant ä la prohibition de l’alcool ou du tabac. Je crois 
qu’il faut mettre les choses ä leur juste place.
Je voudrais m’exprimer comme responsable de la santö 
dans un canton important en disant d ’emblöe -  je  le r6- 
pöte -  que je suis contre toute prohibition, ötant moi- 
möme d ’allleurs, comme le Journal le dit aujourd’hui, un 
homme qui sait boire son verre, qui a möme abusö du 
tabac et qui est heureux maintenant d'avoir arrfetö. Le 
problöme n’est pas celui-lä. C’est celui des mesures que 
l'on doit prendre dans le domaine pröventif en faveur de 
la santö.
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Combien de fois n'avons-nous pas entendu, ici ou ailleurs, 
quand on pose la question des subventions ä l'assurance- 
maladie, dire «plutöt que de perfectionner les moyens 
curatifs, il faudrait mettre en place des mesures d ’§duca- 
tion pour que le peuple 6vite les abus dans de nombreux 
domaines». Or, nous essayons, en pa rticu lie r dans le can- 
ton de Gendve, de fa ire ces efforts d '6ducation dans les 
öcoles et je  suis persuadö que certaine public itö remet en 
cause, pröcisöment, les habitudes que l’on essaie d 'incu l- 
quer ä la jeunesse. C’est pourquoi, personnellement, je 
trouve que les in itiants nous ont posö un problöme fonda- 
mental et que nous ne pouvons pas öchapper ä une r6- 
ponse. Je salue l'e ffo rt qui a 6t6 fa it par M. W illi Wenk, 
d'abord, et Mme Lieberherr, ensuite, pour que l ’on essaie 
de donner une röponse, pour que l’on s 'efforce de lim iter 
les d6gäts faits par l’alcool et le tabac et quand on frö- 
quente quelque peu, comme je suis professionnellem ent 
obligö de le faire, les höpitaux et en particu lier les höpi- 
taux psychiatriques, force nous est de reconnaitre que le 
nombre de malades qui ont vu leur Situation se degrader 
et qui en arrivent ä etre des malades chroniques depuis 
souvent döjä l’äge de cinquante ans, dans nos höpitaux, 
nous ob lige ä fa ire quelque chose. Ce que l’on doit faire 
c ’est donc prendre des mesures d ’education, d ’abord -  ce 
n’est pas, en tout prem ier lieu d ’in terdire la public itö -  
mals il est certain que ces mesures sont mises en cause 
par une publicitö trös souvent habile; il n’y a qu'ä regar- 
der, actuellement, les panneaux d 'affichage oü l’on voit 
des affiches extremement suggestives et particulierem ent 
bien faites, en faveur du tabac, pour nous convaincre qu’ il 
faut vraiment fa ire quelque chose et je vous demande 
d'appuyer le contre-pro jet prösente par Mme Lieberherr.

Bundesrat Hürlimann: Ich möchte zunächst Herrn Stände
rat Bächtold sehr herzlich danken für die objektive Dar
stellung der Beratungen in der Kommission, die sich übri
gens sehr eingehend mit der Zielsetzung dieser Initiative 
auseinandergesetzt hat.
Das Problem, das uns hier beschäftigt, lässt sich letztlich 
auf die Frage reduzieren: Sind die vorgeschlagenen Mass
nahmen die geeigneten M ittel, um den unbestrittenen 
Zweck zu erreichen? Darf ich nochmals festhalten: Jeder
mann in diesem Saal dürfte davon überzeugt sein, dass 
w ir geeignete Wege finden müssen, um den M issbrauch 
von Alkohol und Tabak zu bekämpfen. Die Sorge, wie sie 
heute in diesen Voten zum Ausdruck kam, ist eine Sorge, 
die w ir alle m iteinander teilen und m iteinander auch tra
gen. W ir nehmen sie auch ernst, Ich möchte nochmals 
wiederholen, dass w ir vom Bundesrat aus -  Sie haben es 
der Botschaft entnehmen können -  das vorgeschlagene 
M ittel nicht akzeptieren können, nämlich die Verfassungs
regelung des Problems, und ich möchte im Anschluss an 
die Diskussion, die w ir gestern im Zusammenhang mit 
einer ändern Volksin itiative hatten, beifügen, dass ich die 
Ausführungen von Herrn D illie r vollum fänglich teile. Ich 
glaube, hierin liegen tatsächlich die Unterschiede, und 
zwar, wie ich nachher noch darlegen werde, weil w ir für 
geeignete Massnahmen eine zusätzliche Verfassungsbe
stimmung in diesem Sinne nicht brauchen. Wenn man von 
M itteln auf der Stufe von Verfassung und Gesetzgebung 
spricht, dann stellt sich sofort das Problem der Verhältnis
mässigkeit. Ich habe in der Kommission anhand der 
Rechtslehre über das Prinzip der Verhältnism ässigkeit im 
öffentlichen Recht dargelegt, dass allen jenen Kriterien, 
die man in bezug auf die Verhältnism ässigkeit eines M it
tels aufstellt, das integrale Reklameverbot der Initiative 
nicht gerecht werden kann. Ich unterstreiche gleichzeitig 
die Schw ierigkeit des Vollzugs. Es ist sehr le icht, eine 
Initiative bzw. einen Verfassungstext über Raumplanung, 
Umweltschutz zu bejahen, aber es braucht dann schon 
einige Mühe -  Sie erleben es als Gesetzgeber selbst - ,  
diese auf Verfassungsebene unbestrittene Zielsetzung 
dann auf Gesetzesebene durchzusetzen und vor allem 
dann auch zu vollziehen. Für den Vollzug eines solchen 
Verbots wären w ir w ieder -  m it der Verwaltung -  verant

wortlich. Ich brauche nicht darzulegen, dass sich dieser 
Vollzug -  vor allem mit Rücksicht auf die Tatsache, dass 
w ir ein viersprachiges Land sind -  erschwert, da w ir aus 
mehreren Sprachgebieten aus dem Ausland Zeitschriften 
und Zeitungen in unserem Lande haben. Wir wären kaum 
in der Lage, dieses Verbot integral durchzusetzen. Man 
sollte in unserem Rechtsstaat keine Verbote erlassen, die 
man nicht kontro llieren und die man auch nicht durchset
zen kann.
Ich halte nochmals fest: Die Sorge und die Zielsetzung 
bleiben. Es sind nun die geeigneten M ittel, die w ir finden 
müssen.
Bevor ich von diesen Massnahmen spreche, möchte ich 
doch noch auf das Grundproblem  eingehen. Es wurde in 
der Diskussion auch angetönt: Welchen Einfluss hat 
e igentlich die Reklame auf Trink- und Rauchergewohnhei
ten? Am 9. September ist eine Beilage zum Bulletin unseres 
Eidgenössischen Gesundheitsamtes erschienen. Darin sind 
aufgrund einer Befragung die Tabakrauchergewohnheiten 
von 4000 Rekruten analysiert worden. Man hat ihnen u. a. 
fo lgende Fragen gestellt: (Ich erwähne nur jene, die dann 
auch in der Auswertung von entscheidender Bedeutung 
waren.)
1. W elche Motive und V orb ilder führen Raucher für ihren 
Tabakkonsum an? Welche Rolle kommt dabei dem Eltern
haus zu?
2. Hat die fam iliäre und eheliche Situation der Eltern 
einen Einfluss auf die Rauchergewohnheiten der Kinder?
3. Führen persönliche Probleme und Unzufriedenheit mit 
der sozialen Umgebung zu vermehrtem Tabakkonsum?
Ich habe auch die Antworten bei der M otivation zum Rau
chen nachgelesen und keinen einzigen dieser 4000 Män
ner gefunden, der als Motiv für sein Rauchen die Reklame 
angegeben hat. Ich weiss, Frau Lieberherr, diese Reklame 
hat tiefenpsychologische W irkungen. Was uns zu denken 
gibt, sind die Gewohnheiten der Eltern, das Beispiel der 
Eltern und die allgemeine Situation im Elternhaus. Dies 
hat die Befragten ganz wesentlich zum Rauchen veran
lasst. Was uns aber zu denken geben muss, ist die Tatsa
che, dass von diesen 4000 Rekruten 98 Prozent erklärt 
haben, sie wüssten, dass Rauchen schädlich sei. Nur 
2 Prozent haben angegeben, nach ih rer Auffassung sei 
Rauchen nicht, schädlich. Gegen 80 Prozent von diesen 
98 Prozent haben erklärt, sie rauchten, obwohl sie wüss
ten, dass das sehr schädlich sei -  n icht nur schädlich, 
sondern sehr schädlich. Ich möchte hier einfach nochmals 
zu bedenken geben, dass w ir v ie lle ich t doch diesen Ursa
chen etwas mehr und tie fe r nachgehen und dort ansetzen, 
wo tatsächlich die Schw ierigkeiten liegen. Ich unterstrei
che, was Herr Ständerat Donzö gesagt hat; ich messe 
beispielsweise der Gesundheitserziehung -  vor allem jener 
der K inder in der Schule, mit dem Aufzeigen der Konse
quenzen von übermässigem Rauchen und Trinken -  eine 
sehr grosse Bedeutung bei, ebenso der Antiwerbung. 
Nach Erfahrungen im Ausland ist die Antiwerbung ein aus
serordentlich gutes M ittel, um vor allem darauf aufmerk
sam zu machen, w ie schädlich der M issbrauch ist. Mich 
ärgern gewisse Reklamen auch, und ich bin durchaus der 
Meinung, dass es M öglichkeiten geben soll und muss, um 
mindestens die Reklamen, die vor allem auf Jugendliche 
w irken, einzuschränken.
Darf ich in einem dritten und letzten Punkt festhalten, dass 
w ir wissen, dass Probleme, die auch den Staat angehen, 
bestehen. Welches sind nun nach unserer Auffassung die 
zweckmässigen, die der Verhältnism ässigkeit entsprechen
den M ittel, w ie das Herr Ständerat Andermatt ebenfalls 
dargelegt hat? W ir haben gegenwärtig folgende Massnah
men in dieser Richtung zu berücksichtigen: Einmal, was 
w ir tun können, ohne dass eine entsprechende Gesetzge
bung notwendig ist: Der Bund ist in verschiedenen Berei
chen Kor.zessionsgeber. W ir haben aufgrund dieses 
Rechts der Konzession beispielsweise dem Fernsehen zur 
Auflage gemacht, dass keine Reklame fü r A lkohol und 
Tabak gesendet werden darf; das ist eine nach meiner
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Meinung sehr zweckmässige und notwendige Massnahme. 
Wir sind gegenwärtig mit dem Militärdepartement in Ver
bindung, und ich muss erklären, dass vor allem der Aus
bildungschef hier grösstes Verständnis zeigt. Wir sind der 
Ansicht, dass in den Kasernen, vor allem in den Rekruten
schulen, jede Werbung für Tabak- und Alkoholkonsum 
verboten werden soll. Die Erfahrung zeigt, dass viele junge 
Leute nicht geraucht haben bis zum Zeitpunkt, als sie in 
die Rekrutenschule eingerückt sind. Mit der pädagogisch 
nicht sehr geschickten Zigarettenpause, die im Militär üb
lich ist, beginnt oftmals die Rauchergewohnheit. 
Gesetzgeberisch sehen wir folgendes vor -  Herr Ständerat 
Bächtold hat das angetönt Mein Departement hat dem 
Bundesrat die Vorschläge zur Revision der Tabakartikel in 
der Lebensmittelverordnung unterbreitet. Mit dieser Revi
sion sehen wir vor, Zigarettenhändler und -fabrikanten zu 
verpflichten, den Nikotin- und Teergehalt zu deklarieren. 
Auf den für den Verkauf im Detailhandel bestimmten Pak- 
kungen für Raucherwaren soll ausserdem eine Warnauf- 
schrift angebracht werden. Werbebeschränkungen zum 
Schutz Minderjähriger sind in dieser Verordnung ebenfalls 
vorgesehen. Ich hoffe, dass die Vorlage demnächst vom 
Bundesrat verabschiedet werden kann. Interessanterweise 
hat der Tabakartikel unter dem Titel der Genussmittel in 
die Lebensmittelverordnung Eingang gefunden.
Ein zweites Ziel ist die Revision des 5. Abschnittes des 
Alkoholgesetzes. Wir hatten die Revision dieses Gesetzes 
ursprünglich während der laufenden Legislaturperiode vor
gesehen. Doch haben Sie uns bei der Beratung der Legis
laturziele selber gebeten und es deutlich zum Ausdruck 
gebracht, dass man mit dieser sehr hektischen Gesetzge
bung endlich aufhören sollte. Wir haben nun bei der Bera
tung der zur Behandlung stehenden Initiative im National
rat zwei Motionen eingereicht erhalten, wonach man nun 
vorwärts machen müsse, und w ir haben in der vorletzten 
Sitzung des Bundesrates, als w ir die umfangreichen Vor- 
stösse der eidgenössischen Räte behandelt haben, be
schlossen, dass wir die beiden Motionen entgegennehmen, 
in der Meinung, dass wir dieses Gesetz also vorziehen und 
eo noch in dieser Legislaturperiode vor die eidgenössi
schen Räte bringen. Wir sind daran interessiert, dass die
ses Gesetz aus den nun dargelegten Gründen doch als 
echter Gegenvorschlag behandelt werden kann, nachdem 
die Probleme und Sorgen gerade durch diese Initiative 
manifest geworden sind. Die Vorstösse sollen wenn immer 
möglich noch in dieser Session behandelt werden. Ihr Rat 
wird dann, sofern die Vorstösse -  was anzunehmen ist -  
im Nationalrat unbestritten bleiben, zu diesen Motionen 
Stellung nehmen können.
Und drittens -  es wurde ebenfalls erwähnt, und Ich danke 
für die positive Aufnahme dieses Vorschlags auch in Ihrem 
Rat und in Ihrer Kommission -  ist die Schaffung eines 
Präventivgesetzes vorgesehen. Wir sind heute in der Ge
sundheitspolitik ganz allgemein der Ueberzeugung, dass 
wir eher mit Präventionen, mit präventiven Massnahmen, 
verhindern sollten, dass man später heilen muss. Dieses 
Präventivgesetz hätte vor allem eine Koordinationsaufgabe 
zwischen den Kantonen und privaten Organisationen zu 
erfüllen und im weitern die Gesundheitserziehung zu för
dern. Man darf bei dieser Gelegenheit doch beifügen, dass 
in diesem Bereich viel Positives geschieht, durch private 
Organisationen und durch verschiedene Instanzen auch 
der Kantone. Denken Sie an die Erziehungsdirektionen mit 
ihren Gesundheitserziehungs-Programmen und auch an 
die sozialmedizinischen Dienste, die praktisch in allen 
Kantonen bestehen. Ich habe in der Kommission gesagt, 
dass w ir von unserm Alkoholertrag einen Zehntel für sol
che Massnahmen abzweigen. Es würde sich vielleicht 
doch lohnen, diese Gelder gezielter gerade für diese Prä
ventivmassnahmen einzusetzen.
Wenn Kinder rauchen, dann ist das nicht die Schuld der 
Reklame, dann liegt der Grund für diese Tatsache tiefer. 
Ich glaube, diese Tatsache muss alle Verantwortlichen 
verpflichten. Man kann, gerade in solchen Fällen, nicht 
glauben, mit einer Initiative alle in und mit einer entspre

chenden Gesetzgebung könnten wir diesem Umstand 
Rechnung tragen. Ich habe vor etwa acht Tagen in einer 
Kommission Ihres Rates das Problem des Beitrages an 
den Drogenfonds der UNO erläutert. Wir haben jede Re
klame für Betäubungsmittel verboten; Sie haben darauf 
hingewiesen. Ich teile Ihre Beurteilung, Frau Lieberherr. 
Aber wenn diese Dinge in unserm Land passieren, dann 
liegen die Gründe einfach in unserer gesellschaftspoliti
schen Situation, in unserer gegenwärtigen Lage, auch im 
Verhältnis Eltern-Kinder-Familie-Staat, und ich glaube, 
dass hier letztlich alles daran gesetzt werden muss, dass 
die Gefahren, die in diesem Bereich den jungen Menschen 
und damit auch unserem Staat drohen, gebannt werden. 
Alle sind dazu aufgerufen: Eltern, Schule, private Institu
tionen und -  mit approbaten und dem Grundsatz der Ver
hältnismässigkeit gerechten Mitteln -  auch der Staat. Aber 
nicht unverhältnismässig! Aus diesem Grunde muss ich 
daher sowohl die Initiative als auch den Gegenvorschlag 
gemäss Antrag von Frau Ständerat Lieberherr namens des 
Bundesrates ablehnen. Ich bitte Sie, im Sinne Ihrer Kom
mission dies eL-enfalls zu tun.

Eintreten ist obligatorisch
L'entröe en matiäre est acquise de plein droit

Präsident: Die Kommissionsmehrheit und der Bundesrat 
schlagen Ihnen vor, sowohl die Volksinitiative als auch 
den Gegenvorschlag zu verwerfen. Frau Lieberherr bean
tragt die Annahme eines Gegenvorschlags.

Titel und Ingress
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Titre et präambule
Proposition de la commission 
Adhärer ä la däcision du Conseil national

Angenommen -  Adoptö

Art. 1, 1a, 2
Abstimmung -  Vote
Für den Antrag der Kommission 25 Stimmen
Für den Antrag Lieberherr 6 Stimmen

An den Nationalrat -  Au Conseil national
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Nationalrat
Sitzung vom 6.10.1978

Conseil national 
Seance du 6.10.1978

78.018
Suchtmittelreklame. Volksinitiative 
Publicitö pour des produits qui engendrent 
la döpendance. Initiative populaire

Siehe Seite 924 hiervor — Voir page 924 ci-devant

Beschluss des Ständerates vom 20. September 1978 
Döcision du Conseil des Etats du 20 septembre 1978

Schlussabstimmung -  Vote fina l
Für Annahme des Beschlussentwurfes 89 Stimmen
Dagegen 49 Stimmen

An den Ständerat -  Au Conseil des Etats
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Ständerat
Sitzung vom 6.10.1978

Conseil des Etats 
Seance du 6.10.1978

78.018
Suchtmittelreklame. VolkslnRIative 
Publicitö pour des produits qui engendrent 
la döpendance. Initiative populaire

Siehe Seite 407 hieivor — Voip page 407 ci-devant

Beschluss des Nationalrates vom 6. Oktober 1078 
Döclskm du Conseil national du 6 octobre 1970

Schlussabstimmung -  Vote final
Für Annahme des Beschlussentwurfes 29 Stimmen
Dagegen 4 Stimmen

An den Bundesrat -  Au Conseil firteral
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